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1 Einleitung 

1.1 Anlass und bisheriger Verfahrensstand 

Im Rahmen der Erarbeitung der Umwelterheblichkeitsprüfung (1. Teil der Strategischen Umwelt-
prüfung) zum Plan d’Aménagement Général der Gemeinde Bous (Zeyen+Baumann Juni 2014) wurde 
ein "Screening der FFH-Verträglichkeit" erstellt. Dieses wurde zusammen mit der Umwelterheblich-
keitsprüfung im Juli 2014 im Umweltministerium (Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures MDDI) zur Stellungnahme nach Art. 6.3 des Gesetzes zur Strategischen Umwelt-
prüfung eingereicht.  

Im Juni 2015 wurde nachträglich eine Untersuchung der Umwelterheblichkeit mehrerer Flächen 
erstellt und das FFH-Screening entsprechend angepasst. Dieser Nachtrag zur Umwelterheblichkeits-
prüfung zum PAG der Gemeinde Bous wurde im Juli 2015 beim Umweltministerium eingereicht.  

Am 18.12.2015 hat das Umweltministerium seine Stellungnahme zu Ausmaß und Unter-
suchungsumfang des Umweltberichtes abgegeben. Hierin werden u.a. auch Anmerkungen gemacht, 
die sich auf das vorliegende FHH-Screening beziehen und eine Überarbeitung erforderlich machen: 

• Als Grundlage für die "Artenschutzrechtlichen Vorprüfung" ist eine avifaunistische Stellung-
nahme notwendig.  

Diese Stellungnahme wurde am 04.03.2016 durch die Centrale ornithologique (COL) erstellt 
und am 02.08.2016 um eine detaillierte Einschätzung einiger Flächen ergänzt (s. Anhang 7.4 
und 7.5). Die Ergebnisse werden in das vorliegende Screening eingearbeitet. 

• Die vorliegende die Stellungnahme des Fledermaus-Experten soll überprüft und überarbeitet, 
und das Screening entsprechend angepasst werden. Dies betrifft insbesondere die 
Bewertung der Fläche A7 und die Einbeziehung von Ergebnissen einer vorliegenden Studie 
zur Wimperfledermaus.  

Entsprechend dieser Hinweise wurde die "Potentialabschätzung der Lebensraumeignung 
zum PAG der Gemeinde Bous - Artengruppe Fledermäuse" im Mai 2016 vom Institut für Tier-
ökologie und Naturbildung überarbeitet. (s. Anhang 7.3) Die geänderten Ergebnisse werden 
in das vorliegende Screening eingearbeitet. 

In diesem Sinne wurde das "Screening der FFH-Verträglichkeit" zur Umwelterheblichkeitsprüfung 
vom Juni 2014 im hier vorliegenden Dokument überarbeitet und ergänzt. Hierbei wurden gleichzeitig 
verschiedene methodische Anpassungen vorgenommen, auf die das Umweltministerium in seiner 
Stellungnahme ebenfalls hingewiesen hat (s. auch Abschnitt 1.3). 

 

1.2 Aufgabenstellung 

Die strategische Umweltprüfung (SUP) ist integrativer Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung des 
Plan d’Aménagement général (PAG) für die Gemeinde Bous. Durch die frühzeitige Berücksichtigung 
von Umweltbelangen sollen bereits auf dieser planerischen Entscheidungsbene ein hohes 
Umweltniveau sichergestellt und erhebliche Beeinträchtigungen von Natur, Umwelt und Landschaft 
vorab vermieden werden.  

Mit Hilfe der SUP soll angestrebt werden, durch die Prüfung der Planfestlegungen insbesondere 
Konflikte mit dem Schutzgebietssystem Natura 2000 von vornherein zu vermeiden. Ergeben sich im 
Zuge der SUP Hinweise auf mögliche erhebliche Beeinträchtigungen eines Natura-2000-Gebietes 
oder über die FFH-Richtlinie besonders geschützte Arten außerhalb der Schutzgebiete, muss geprüft 
werden, ob für die betreffenden Plandarstellungen eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt 
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werden muss, oder ob Auswirkungen auf das Schutzgebietssystem mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden können. 

Hinweise für die Vorgehensweise bei einer Betroffenheit von Natura-2000-Gebieten durch den PAG 
gibt der „SUP-Leitfaden“ des Nachhaltigkeitsministeriums. Aufgrund der von der SUP abweichenden 
Anforderungen an die Prüfschritte und Inhalte wird das FFH-Screening als eigenständiges Dokument 
in der Strategischen Umweltprüfung erstellt und anschließend in die SUP integriert. 

Wenn sich im Laufe der ersten Phase der SUP-Bearbeitung zeigt, dass von einzelnen Planinhalten 
erhebliche Auswirkungen auf die Erhaltungs- und Entwicklungsziele eines Natura-2000-Gebietes oder 
geschützter Arten ausgehen können, müssen diese Beeinträchtigungen soweit untersucht werden, 
dass eine Stabilität der Aussage gewährleistet werden kann. Detailuntersuchungen bleiben der FFH-
Verträglichkeitsprüfung vorbehalten und sind in der SUP nicht erforderlich.  

Die Unterschiede zwischen einem FFH-Screening im Rahmen der SUP und einer ausführlichen FFH-
Verträglichkeitsprüfung sind in der folgenden Übersicht nach Bernotat (2003) zusammengestellt: 

 

Tab. 1: Unterschiede zwischen einem FFH-Screening und einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 

FFH-Screening im Rahmen der SUP FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Detaillierte Projektplanungen liegen nicht in 
allen Fällen vor 

Eine detaillierte Projektplanung liegt vor 

Ermittelt, ob prinzipiell erhebliche 
Beeinträchtigungen des Gebietes auftreten 
könnten 

Erfolgt i.d.R. anhand detaillierter 
Untersuchungen, die auch Kartierungen und 
differenzierte Aussagen zu Spezialfällen 
einschließen 

Erhebliche Beeinträchtigungen müssen mit 
ausreichender Wahrscheinlichkeit 
auszuschließen sein, sonst ist eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich 

Erhebliche Beeinträchtigungen müssen mit 
Sicherheit auszuschließen sein, sonst ist das 
Projekt unzulässig 

Vermeidungsmaßnahmen werden i.d.R. nicht 
berücksichtigt, da ihre Wirksamkeit noch schwer 
feststellbar ist 

Vermeidungsmaßnahmen werden differenziert 
ermittelt und verbindlich festgelegt 

 

Bei Hinweisen auf mögliche erhebliche Auswirkungen von Natura-2000-Schutzgebieten durch 
Flächendarstellungen im PAG-Projet sind insbesondere folgende Einwirkungen zu betrachten: 

• Eingriffe und Störungen in prioritäre Lebensräume 

• Fragmentierung und Verkleinerung der Habitatflächen geschützter Arten 

• Fragmentierung und Verkleinerung von Lebensräumen 

• Beeinträchtigung von Standortfaktoren und Wirkzusammenhängen, die für den Erhalt 
geschützter Lebensräume oder Arten von elementarer Bedeutung sind (z.B. Eingriffe in das 
Wasserregime von Lebensraumtypen feuchter Standorte oder Eingriffe in die 
Biotopvernetzungskorridore geschützter Tierarten) 

• Beeinträchtigung von Lebensräumen und Biotopverbundachsen geschützter Tierarten der 
FFH-Richtlinie außerhalb der Schutzgebiete 
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1.3 Europäischer Gebietsschutz, Artenschutzrechtliche Prüfung und nationale 
Schutzbestimmungen - Methodik 

Die Methodik des vorliegenden Screening beruht auf der vom MDDI herausgegebenen „Arbeitshilfe 
zur Voreinschätzung (Screening) einer möglichen Betroffenheit von Fledermäusen im Rahmen von 
PAGs“ (2014) und dem „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Großherzogtum 
Luxemburg“ (2016). 

Das europäische Naturschutzrecht unterscheidet zwei verschiedene Ansätze für den Schutz von Tier-
arten: 

• Das europäische Schutzgebietssystem „Natura 2000“ 

• Die europäischen Bestimmungen zum allgemeinen Artenschutz 

Zum einen setzt es auf den in Art. 12 des Naturschutzgesetzes festgelegten unmittelbaren Gebiets-
schutz durch die Ausweisung der Natura-2000-Schutzgebiete, die für Tierarten des Anhang II der FFH-
Richtlinie und für Vogelarten aus Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesen werden müssen 
und die jeweils am besten ausgeprägten Vorkommen umfassen sollen. 

In den Natura-2000-Gebieten hat die Erhaltung geschützter Lebensraumtypen und gefährdeter 
Tierarten Vorrang vor allen anderen Nutzungen. Die für das Schutzgebiet wesentlichen Schutz- und 
Erhaltungsziele sind in den Règlements Grand-Ducal festgehalten. Alle Planvorhaben, die unmittelbar 
in ein Schutzgebiet eingreifen, fallen grundsätzlich unter die Pflicht der FFH-Verträglichkeitsprüfung, 
in der die Vereinbarkeit mit den Schutzgebietszielen nachgewiesen werden muss. Dies gilt auch für 
die 30-m-Abstandszone zu den Schutzgebieten, die ebenfalls auf ein Vorkommen geschützter 
Lebensraumtypen oder Tierarten untersucht werden muss. (s. Kap. 2: FFH-Screening) 

Ein zweiter Bestandteil des Schutzgebietsnetzes Natura-2000 sind die Vernetzungsbeziehungen der 
einzelnen ausgewiesenen Schutzgebiete untereinander. Da sich Tierarten mit großen Aktionsräumen 
auch über die Grenzen von Schutzgebieten hinaus bewegen, wurde der räumlich genau festgelegte 
Gebietsschutz um eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ergänzt. So müssen für die 
geschützten Tierarten nach Art. 4.1 und 4.2 der Vogelschutzrichtlinie und Anhang IV der FFH-
Richtlinie auch Lebensräume außerhalb der Schutzgebiete gesichert werden, die für den Erhalt ihrer 
Populationen von unersetzlicher Bedeutung sind. Die artenschutzrechtliche Prüfung basiert auf 
Artikel 18 bis 20 und 28 des Naturschutzgesetzes. (s. Kap. 3: Artenschutzrechtliche Vorprüfung) 

Ergänzend hierzu ist in Art. 17 eine zusätzliche nationale Regelung getroffen, mit der die Habitate der 
besonders geschützten Arten der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie auch außerhalb der 
Natura-2000-Gebiete unter Schutz gestellt sind. Es sind dies die in Anhang 2 und 3 Naturschutzgesetz 
aufgeführten Arten. (s. Kap. 5: Vorprüfung der Habitate nach Art. 17 Naturschutzgesetz) 

Die wesentlichen Unterschiede der verschiedenen Schutzinstrumente sind in Anlehnung an Gessner 
(verändert) in nachfolgender Tabelle erläutert. 
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Tab. 2: Wesentliche Unterschiede der Schutzinstrumente Gebiets-, Artenschutz und Art. 17 Flächen 

 Gebietsschutz Artenschutz Art. 17 - Flächen 

Instrument FFH-Verträglichkeitsprüfung  Spezielle artenschutzrecht-
liche Prüfung 

Prüfung auf geschützte 
Biotope und Habitate 

Anwendungsbereich In EU- FFH-Gebieten und EU 
Vogelschutzgebieten.  

In bestimmten Fällen auch 
außerhalb, wenn erhebliche 
Auswirkungen auf die 
Erhaltungsziele entstehen 
können 

flächendeckend flächendeckend 

Rechtsgrundlage   EU FFH-Richtlinie 
EU-Vogelschutzrichtlinie 

Art. 12 FFH-Richtlinie 
Art. 5 Vogelschutzrichtlinie 

 

Naturschutzgesetz (2004) Art. 12 und 34-38  Art. 19, 20 und 28 Art. 17 

Prüfgegenstand Erhaltungs- und Entwicklungs-
ziele für das Schutzgebiet 

Artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände 

− Tötung von Individuen 

− Beschädigung und 
Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

− Störung von 
Populationen 

− Verlust essentieller Jagd-
habitate und Leit-
strukturen 

Vorkommen von Lebens-
räumen national geschützter 
Arten 

Prüfinhalte − Im Schutzgebiet vor-
kommende Lebensräume 
nach Anhang I der FFH-
Richtlinie 

− Für das Schutzgebiet ge-
nannte Arten aus Anhang II 
der FFH-Richtlinie bzw. An-
hang I der Vogelschutz-
richtlinie 

Alle Arten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie sowie nach Art. 
4(1) und 4(2) der 
Vogelschutzrichtlinie zu 
schützende Vogelarten 

− Lebensräume nach An-
hang I der FFH-Richtlinie 
(Anhang 1 Naturschutz-
gesetz) 

− Alle Arten des Anhang II 
der FFH-Richtlinie sowie 
aus Anhang I der Vogel-
schutzrichtlinie 
(Anhang 2 und 3 
Naturschutzgesetz) 

Maßnahmen Vermeidung und Minderung,  

Nur im Ausnahmeverfahren für 
Einzelfälle mit begründetem 
übergeordnetem öffentlichen 
Interesse: Maßnahmen zur 
Kohärenzsicherung 

Vermeidung und Minderung, 
ggf. Durchführung vorgezo-
gener Maßnahmen zur Siche-
rung der ökologischen Funk-
tionalität (CEF-Maßnahmen) 

Vermeidung und Minderung, 

in Ausnahmefällen Durch-
führung von Kompensa-
tionsmaßnahmen zur 
Wiederherstellung gleich-
wertiger Lebensräume 
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1.4 Datengrundlagen 

Für die Gemeinde Bous liegen aus folgenden Informationsquellen Angaben zu Vorkommen 
geschützter Arten vor, die im FFH-Screening und in der artenschutzrechtlichen Vorprüfung 
berücksichtigt werden können: 

• Analyse der avifaunistischen Daten in Bezug zur SUP - PAG der Gemeinde Bous (Centrale 
ornithologique 04.03.2016 sowie Ergänzung vom 02.08.2016) 

• Potentialabschätzung der Lebensraumeignung zum PAG der Gemeinde Bous - Artengruppe 
Fledermäuse - (Institut für Tierökologie und Naturbildung Juni 2014, ergänzte und 
aktualisierte Fassung vom Mai 2016) 

• Standarddatenbogen des Natura-2000-Schutzgebietes „Région de la Moselle supérieure“ 
LU0001029 (http://eunis.eea.europa.eu) 

• Recorder-Datenbank und Verbreitungs-Rasterkarten der Vorkommen geschützter Tierarten 
des Musée national d'histoire naturelle Luxembourg (MNHN Zugriff Juli 2016) 

• Mündliche Auskunft zum Vorkommen des Grauen Langohrs in der Ortschaft Bous vom 
17.06.2013, Pir (Collaborateur scientifique du Musée national d'histoire naturelle) 

• Artenschutzprogramme im Rahmen des Plan national pour la protection de la nature (MDDI 
Hrsg.) 

• "Biotopkataster für den Außenbereich" (Ministère de l'Environnement 2013) und 
"Biotopkataster für den Innen- und Ortsrandbereich" (Zeyen+Baumann 2013), erstellt im 
Rahmen der Étude Préparatoire zum PAG der Gemeinde Bous 
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2 FFH-Screening 

2.1 Untersuchungsrahmen 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Bous liegt die Habitatzone „Région de la Moselle supérieure“ 
(LU0001029) welche im Rahmen des FFH-Screening zu betrachten ist. 

Die folgenden drei unbebauten und im PAG-Projet der Gemeinde Bous als bebaubare Flächen 
ausgewiesenen Grundstücke liegen ganz bzw. teilweise in der Schutzzone: 

• Flächen 54, A1 und A4 in Bous 

• Fläche A7 in Erpeldange 

Eine innerhalb des FFH-Gebietes liegende öffentliche Fläche Ö1 in Bous, welche als unbebaute Fläche 
noch im rechtsgültigen PAG dargestellt ist, wird im PAG-Projet nicht mehr als Bauland 
zurückbehalten. Die Fläche wird somit nicht mehr im FFH-Screening betrachtet.  

 
Abb. 1: Lage des Natura 2000-Schutzgebietes „Région de la Moselle supérieure“ im Gemeindegebiet 

© Orthophoto 2013   www.map.geoportail.lu 
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Weitere 11 Bauflächen bzw. Baulücken befinden sich innerhalb der 30 m Abstandszone der Natura-
2000-Schutzzone: 

• Flächen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 51, 53 und A3 in Bous 

• Fläche 37a in Erpeldange 

Die Beurteilung möglicher Auswirkungen auf das Schutzgebiet durch Darstellungen des PAG-Projet 
erfolgt auf der Grundlage der im “Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation 
des zones spéciales de conversation“ formulierten wesentlichen Erhaltungs- und Entwicklungsziele 
für das Natura-2000-Schutzgebiet und die bei der EU geführte EUNIS-Datenbank.  

 

 

 
Abb. 2: Im Rahmen des FFH-Screenings näher untersuchte Flächen  
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2.2 Beschreibung der Erhaltungs- und- Entwicklungsziele für das Natura-2000-
Schutzgebiet „Région de la Moselle supérieure“ (LU0001029) 

Der Untersuchungsgegenstand einer Verträglichkeitsprüfung für Natura-2000-Gebiete ist sehr eng 
gefasst und bezieht sich in den Fauna-Flora-Habitatgebieten auf die Lebensraumtypen des Anhang I 
und die Lebensstätten von Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Die wesentliche Beurteilungsgrundlage bilden dabei die konkreten Schutz- und Entwicklungsziele des 
jeweiligen Schutzgebietes, die aus den Meldeunterlagen für das Gebiet abgeleitet werden können. 

Für das Natura-2000-Schutzgebiet „Région de la Moselle supérieure“ (LU0001029) werden im 
“Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de 
conversation“ die folgenden wesentlichen Entwicklungsziele genannt: 

 

Ziel 1 

Sicherung eines guten Erhaltungszustandes der FFH-Lebensraumtypen „meso- bis eutrophe 
Stillgewässer einschließlich ihrer Ufervegetation mit Schwimmblatt- und Wasserpflanzen-
Vegetation“ (3150) und „oligo- bis mesotrophe Stillgewässer mit Schlammuferfluren“ (3130). 
 

Ziel 2 

Sicherung eines guten Erhaltungszustandes des FFH-Lebensraumtyps „oligo- bis mesotrophe, 
kalkhaltige Gewässer mit benthischer Armleuchteralgen-Vegetation (Characeae)“ (3140). 

 

Ziel 3 

Sicherung eines guten Erhaltungszustandes des FFH-Lebensraumtyps „Kalkfelsen mit 
Felsspaltenvegetation (8210). 

 

Ziel 4 

Sicherung eines guten Erhaltungszustandes bzw. Wiederherstellung der FFH-Lebensraumtypen 
„Flachland-Glatthaferwiesen“ (6510) und „Halbtrockenrasen“ (6210). 

 

Ziel 5 

Sicherung eines guten Erhaltungszustandes die FFH-Lebensraumtypen „Schlucht- und 
Hangmischwälder“ (*9180), „Orchideen-Buchenwälder“ (9150) und „Waldmeister-Buchenwälder“ 
(9130). 

 

Ziel 6 

Sicherung eines guten Erhaltungszustandes der Population des „Nördlichen Kammmolchs" (Triturus 
cristatus). 
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Ziel 7 

Sicherung eines guten Erhaltungszustandes der Populationen und der Jagdgebiete der „Große 
Hufeisennase“ (Rhinolophus ferrumequinum) und der „Wimperfledermaus“ (Myotis emarginatus). 

 

Ziel 8 

Sicherung eines guten Erhaltungszustandes bzw. Wiederherstellung der Populationen des 
„Russischen Bär“ (Callimorpha quadripunctaria) und des „Großen Feuerfalters“ (Lycaena dispar). 

 

2.3 Standarddatenbogen des Natura-2000-Schutzgebietes „Région de la Moselle 
supérieure“ (LU0001029) 

Im Standarddatenbogen aufgeführte besonders geschützte Arten nach der FFH-Richtlinie 

Fledermäuse 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)   Anhang II und IV 

Großes Mausohr (Myotis myotis)    Anhang II und IV 

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)   Anhang II und IV 

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)  Anhang II und IV 

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)    Anhang IV 

Graues Langohr (Plecotus austriacus)    Anhang IV 

 

Andere Säugetiere: 

Wildkatze (Felis silvestris)     Anhang IV 

 

Fische 

Groppe (Cottus gobio)      Anhang II 

 

Amphibien 

Kammmolch (Triturus cristatus)    Anhang II und IV 

Laubfrosch (Hyla arborea)     Anhang IV 

 

Reptilien 

Zauneidechse (Lacerta agilis)     Anhang IV 
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Insekten 

Russischer Bär (Callimorpha quadripunctaria)   Anhang II 

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)    Anhang II und IV 

 

Pflanzen 

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)    Anhang II 

Quelle: http://eunis.eea.europa.eu 

 

2.4 Auswirkungen auf die Erhaltungs- und Entwicklungsziele des Natura-2000-
Schutzgebietes  

Das Screening möglicher Auswirkungen des PAG durch eine direkte Inanspruchnahme des Natura-
2000-Schutzgebietes unterscheidet drei Erheblichkeitsstufen: 

Flächen ohne erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgebietsziele  

Bei Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen entstehen keine erheblichen 
Auswirkungen auf das Schutzgebiet 

 

Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgebietsziele sind nicht ausgeschlossen, eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung ist erforderlich 

 

Die für das Natura 2000-Schutzgebiet getroffenen Erhaltungs- und Entwicklungsziele werden im 
Folgenden hinsichtlich ihrer Betroffenheit an den geplanten Standorten für neue Bauflächen 
untersucht. 

Ziel 1: Stillgewässer (3150 und 3130)  

In der näheren Umgebung der Bau-Erweiterungsflächen kommen die Lebensraumtypen „meso- bis 
eutrophe Stillgewässer einschließlich ihrer Ufervegetation mit Schwimmblatt- und Wasserpflanzen-
Vegetation“ und „Oligo- bis mesotrophe kalkhaltiges Stillgewässer“ nicht vor. Beeinträchtigungen 
des Schutzzieles sind ausgeschlossen. 

Ziel 2: Oligo- bis mesotrophe, kalkhaltige Gewässer (3140)  

In der näheren Umgebung der Bau-Erweiterungsflächen kommt der Lebensraumtyp „oligo- bis 
mesotrophe, kalkhaltige Gewässer mit benthischer Armleuchteralgen-Vegetation" nicht vor. 
Beeinträchtigungen dieser Lebensraumtypen sind ausgeschlossen. 

Ziel 3: Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)  

Auf den Bau-Erweiterungsflächen und in deren näherer Umgebung sind „Kalkfelsen mit 
Felsspaltenvegetation“ nicht vorhanden. Beeinträchtigungen dieser Lebensraumtypen sind 
ausgeschlossen. 
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Ziel 4: Flachland-Glatthaferwiesen (6510) und Halbtrockenrasen (6210)  

Auf den Bau-Erweiterungsflächen und in deren direkter Umgebung sind „Flachland-Glatt-
haferwiesen“ und „Halbtrockenrasen“ nicht vorhanden. Beeinträchtigungen dieser Lebensraum-
typen sind ausgeschlossen. 

Ziel 5: Schlucht- und Hangmischwälder (*9180), Buchenwälder (9150 und 9130)  

In den Bau-Erweiterungsflächen und in deren direkten Umgebung kommen die Lebensraumtypen 
„Schlucht- und Hangmischwälder“, „Orchideen-Buchenwälder“ und „Waldmeister-Buchenwälder“ 
nicht vor. Beeinträchtigungen des Schutzzieles sind ausgeschlossen. 

Ziel 6: Kammmolch (Triturus cristatus)  

Bevorzugte Lebensräume des Kammmolches sind pflanzenreiche Tümpel, Weiher oder Teiche der 
offenen Landschaft bzw. der lichten Wälder. Die Art wurde in dem geplanten Naturschutzgebiet 
„Hesslengerbaach-Weiergewan“ nachgewiesen, welches sich in über 700m Entfernung von den 
Siedlungsbereichen befindet. Andere für den Kammmolch geeignete Laichgewässer sind in der 
Umgebung der Bau-Erweiterungsflächen ebenfalls nicht vorhanden. Beeinträchtigungen des 
Kammmolches können somit ausgeschlossen werden. 

Ziel 7: Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum), Wimperfledermaus  
(Myotis emarginatus) 

  

Die Bewertung erfolgt in Anlehnung an die "Potentialabschätzung der Lebensraumeignung zum PAG 
der Gemeinde Bous – Artengruppe Fledermäuse" (Institut für Tierökologie und Naturbildung, 
aktualisierte und ergänzte Fassung vom Mai 2016). Das vollständige Gutachten befindet sich im 
Anhang 7.3.  

Am südlichen Ortsrand von Bous befindet sich in der Niederung des Aalbach, unmittelbar an das 
Natura-2000-Schutzgebiet angrenzend, ein Zwischenquartier der „Großen Hufeisennase“. Das in 
einem gehölzumstandenen Schuppen befindliche Quartier ist von essentieller Bedeutung als 
Teillebensraum für die „Große Hufeisennase“. In unmittelbarer Nähe dieses Zwischenquartiers 
liegen zwei der Bauflächendarstellungen des PAG-Projet (Fläche Nrn. 3 und A1), welche sich 
darüber hinaus in einer Flugroute sowie einem potentiellen Nahrungsraum der „Große 
Hufeisennase“ bzw. der „Wimperfledermaus“ befinden. Auch die innerhalb des Schutzgebietes 
gelegenen Flächen Nrn. A4 und 54 in Bous sowie A7 in Erpeldange sind Teile von Flugrouten und 
Nahrungsräumen der „Große Hufeisennase“ sowie potentielle Nahrungssuchräume der 
„Wimperfledermaus“. 

• Aufgrund der besonderen Bedeutung als Teillebensraum für die „Große Hufeisennase“ bzw. 
die „Wimperfledermaus“ können erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzzieles durch die 
Flächendarstellungen Nrn. 3, 54, A1 und A4 in Bous sowie Nr. A7 in Erpeldange nicht 
ausgeschlossen werden. 

Die in der 30m-Abstandszone des FFH-Gebietes gelegenen Flächen Nrn. 51 und 53 in Bous liegen im 
Bereich einer Flugroute und eines Nahrungssuchraumes der „Große Hufeisennase“. Es handelt sich 
um gehölzreiche Gärten am Ortsrand. Die Lebensraumfunktionen für Fledermäuse lassen sich durch 
eine Reduktion der bebaubaren Fläche sowie eine Durchgrünung der Baugebiete mit einheimischen 
Gehölzen erhalten. Dementsprechend sind bei Umsetzung geeigneter Maßnahmen erhebliche 
Auswirkungen auf die Fledermausvorkommen vermeidbar. 

Weiterhin sind die in der 30m-Abstandszone des FFH-Gebietes gelegenen Fläche Nr. 13 in Bous und 
37a in Erpeldange Teil von Flugrouten bzw. von Nahrungsräumen der „Großen Hufeisennase“ sowie 
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potentielle Nahrungssuchräume der "Wimperfledermaus". Bei der Fläche 13 handelt es sich um 
eine Baulücke mit einem alten Nussbaum und einem verwilderten, aufgelassen Streuobstbestand. 
Die Fläche 37a ist ein als Grünland genutztes kleineres Baugrundstück am Siedlungsrand und grenzt 
an eine Streuobstwiese. Um die Leitlinien- und Nahrungsfunktion zu erhalten, sollten im Falle einer 
Einzelhaus-Bebauung vorhandene Solitärbäume sowie randliche Gehölzpflanzungen erhalten bzw. 
durch Nachpflanzungen ersetzt werden.  

• Unter Vorrausetzung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen ist nicht von erheblichen 
Auswirkungen auf die beiden Arten „Große Hufeisennase“ und „Wimperfledermaus“ durch 
die Flächen Nrn. 13, 51 und 53 in Bous und Nr. 37a in Erpeldange auszugehen. 

• Für die übrigen, innerhalb des FFH-Gebietes bzw. in dessen 30m-Abstandszone gelegenen 
Flächendarstellungen des PAG-Projet sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzziel nicht 
zu erwarten.  

Ziel 8: Russischer Bär (Callimorpha quadripunctaria) Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)  

„Russischer Bär“ (Callimorpha quadripunctaria) 

Der „Russische Bär“ besiedelt sowohl trockene, sonnige als auch halbschattige Lebensräume. Die 
Art nutzt ein breites Spektrum unterschiedlicher Lebensräume und kommt an felsigen Hängen, 
sonnigen Waldsäumen, Laubmischwäldern, Lichtungen, aber auch an Fluss- und Bachrändern vor. 
Die Falter treten jedoch in allen Biotopen nur dann auf, wenn diese mit Felsbiotopen vernetzt sind. 
Der „Russische Bär“ wurde im Gemeindegebiet in den Weinbergen südlich von Erpeldange 
nachgewiesen (map.mnhm.lu 2016). Ein Vorkommen der Art im Bereich der Bauerweiterungs-
flächen ist wegen fehlender Eignung dieser Flächen als Lebensraum unwahrscheinlich.  

• Von erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzzieles im Hinblick auf den "Russischen Bär" 
durch die Darstellungen des PAG-Projet ist somit nicht auszugehen. 

„Großer Feuerfalter“ (Lycaena dispar) 

Als Art der Feuchtbiotope ist der „Große Feuerfalter“ auf das Nebeneinander verschiedener Lebens-
raumstrukturen angewiesen. Lebensraum der Art sind Gewässer- und Grabenufer, Seggenrieder, 
Feucht- und Nasswiesen sowie deren Brachen. Der Falter benötigt für die Ernährung blütenreiche 
Vegetationsbestände; die Raupen nicht saure Ampferarten (Rumex crispus, Rumex obtusifolius).  

Der Große Feuerfalter wurde im Gemeindegebiet bisher nur nordöstlich der Ortschaft Bous in der 
Nähe des Asselbach sowie südwestlich von Rolling und Erpeldange nachgewiesen. (map.mnhm.lu 
2014) Aufgrund seiner Biotopstrukturen mit einem Mosaik aus Feuchtgrünland, Seggenriedern, 
Röhrichten und Brachflächen weist der südlich an die Ortschaft Bous angrenzende Niederungs-
bereich des Aalbach jedoch ebenfalls eine potentielle Bedeutung als Lebensraum des Großen 
Feuerfalters auf.  

Die am südlichen Ortsrand von Bous innerhalb der 30m-Abstandszone des Schutzgebietes 
gelegenen Bauflächen und Baulücken Nrn. 5 bis 8, Nr. 3, 4 und 51 liegen zwischen vorhandener 
Bebauung entlang der Rue de Stadtbredimus bzw. der Rue du Luxembourg. Die gegenüber der 
Talaue leicht erhöht gelegenen Flächen werden intensiv als Grünland (Nrn. 5 bis 8) bzw. Garten 
(Nrn. 3, 4, 51) genutzt. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. Entwässerung ist ihre Bedeutung als 
potentieller Lebensraum für den Großen Feuerfalter stark eingeschränkt. Zwischen den Bauflächen 
an der Rue de Stadtbredimus und dem Aalbach bleibt ein mindestens 70m breiter Grünlandbereich 
mit Aufwertungspotential erhalten.  

• Dementsprechend ist nicht von Beeinträchtigungen des „Großer Feuerfalter“ durch die, 
innerhalb der 30m-Abstandszone des Schutzgebietes gelegenen Bauflächen und Baulücken 
Nrn. 5 bis 8, Nr. 3, 4 und 51 in Bous auszugehen. 
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Drei der Bauerweiterungsflächen am südlichen Ortsrand bzw. südöstlich von Bous liegen innerhalb 
der FFH-Zone und weisen eine potentielle Bedeutung als Lebensraum für den "Großen Feuerfalter" 
auf. Die am Ortsrand liegende Fläche Nr. A4 grenzt an den Ufergehölzsaum des Aalbach an und wird 
von einem Kleinseggenried und einzelnen Strauchweiden bestanden. Bei der Fläche Nr. A1 handelt 
es sich um ein großflächiges, brachliegendes und z.T. als Weidegrünland genutztes Gelände 
innerhalb des Niederungsbereiches, welches allerdings durch mineralische Ablagerungen 
vorbelastet ist. Im Westen wird die von mehreren Gehölzen strukturierte Fläche von einem 
periodisch Wasser führenden Graben begrenzt. Bei der Fläche Nr. 54 handelt es sich um ein 
extensiv genutztes, und unmittelbar an den Aalbach angrenzendes Feuchtgrünland. 

• Trotz vorhandener Vorbelastungen ist nicht auszuschließen, dass eine Bebauung bzw. ein 
Eingriff in den Flächen Nrn. 54, A1 und A4 in Bous mit potentieller Lebensraum-Bedeutung 
für den "Großen Feuerfalter" dem Ziel zur Wiederherstellung der Populationen des "Großen 
Feuerfalters" entgegensteht.  

• Für die übrigen, innerhalb des FFH-Gebietes bzw. in dessen 30m-Abstandszone gelegenen 
Flächendarstellungen des PAG-Projet sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzziel nicht 
zu erwarten.  

2.5 Auswirkungen auf weitere im Standarddatenbogen des Natura-2000-
Schutzgebietes aufgeführte Arten 

Wildkatze (Felis sylvestris)  

Wildkatzen leben in großen ungestörten Waldgebieten und meiden die Nähe menschlicher 
Siedlungen. Die unterschiedlichen Populationen der Wildkatze sind miteinander über 
Wanderungskorridore in der offenen Landschaft verbunden. Auf dem Gebiet der Gemeinde Bous 
verlaufen diese Korridore in den Waldgebieten abseits der bebauten Ortslagen. Auswirkungen auf 
die Wildkatzen-Population durch die Bauerweiterungsflächen sind somit nicht zu erwarten. 

Groppe (Cottus gobio)    

Erhebliche Auswirkungen auf die Wasserqualität und Gewässermorphologie der Fließgewässer und 
somit auch auf die dort vorkommenden Arten würden sich ergeben, wenn unmittelbare Eingriffe in 
das Gewässer, beispielsweise ein technischer Gewässerausbau oder der Einbau von Querbauwerken 
durchgeführt würden. Zu den möglichen erheblichen Auswirkungen gehört auch eine 
Neuansiedelung von Industrie- und Gewerbebetrieben, die durch Schadstoffeintrag zu einer 
Verschlechterung der Wasserqualität führen können. Derartige Vorhaben sind im PAG- Projet der 
Gemeinde Bous nicht vorgesehen. Auswirkungen auf das Schutzziel sind somit nicht zu erwarten. 

Laubfrosch (Hyla arborea)  

Lebensräume des Laubfrosches sind besonnte Tümpel, Weiher oder Teiche mit Hochstauden, 
Sträuchern oder lichten Bäumen im Uferbereich. Bevorzugt werden Gewässer in offener Weide- 
oder Wiesenlandschaft. Der Laubfrosch wurde in dem geplanten Naturschutzgebiet 
„Hesslengerbaach-Weiergewan“ nachgewiesen, welches sich in über 700m Entfernung von den 
Siedlungsbereichen befindet. Andere für den Laubfrosch geeignete Laichgewässer sind in der 
Umgebung der Bau-Erweiterungsflächen nicht vorhanden. Beeinträchtigung der Art können somit 
ausgeschlossen werden. 
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Zauneidechse (Lacerta agilis)  

Bevorzugte Lebensräume der Zauneidechse sind gemähte oder extensiv beweidete Mager-, 
Trocken- und Halbtrockenrasen. Dabei benötigt die Art für die Eiablage vegetationsfreie 
Bodenstellen in gut grabbarem Substrat, oft an südexponierten Böschungen. Kleinflächig findet die 
Zauneidechse auch an Waldwegen, Schneisen sowie Böschungen von Straßen- und Bahntrassen 
geeignete Lebensbedingungen, insbesondere wenn Südexposition und ein Mosaik aus Büschen, 
Grasbewuchs und vegetationsfreien Stellen gegeben sind. Entsprechende Lebensraumbedingungen 
mit besonderer Eignung für die Zauneidechse sind im Bereich der Bauerweiterungsflächen nicht 
vorhanden. Beeinträchtigung der Art können somit ausgeschlossen werden. 

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)  

Die epiphytische und relativ lichtbedürftige Moosart wächst an Stammbasen von Laubbäumen (v.a. 
Linde, Eiche, Buche) und Nadelbäumen in luftfeuchten Laub- und Mischwäldern mit relativ offenem 
Kronendach und hoher Luftfeuchtigkeit. Entsprechende Lebensraumbedingungen sind im Bereich 
der Bauerweiterungsflächen nicht vorhanden. Auswirkungen auf das Grüne Besenmoos sind somit 
nicht zu erwarten. 

2.6 Auswirkungen auf geschützte Lebensraumtypen in der 30m-Abstandszone 
des Schutzgebietes 

Mehrere der im PAG-Projet geplanten Flächendarstellungen liegen innerhalb des untersuchten 
Natura-2000-Schutzgebietes bzw. in dessen 30-m-Abstandszonen. In keiner dieser Flächen finden 
sich nach Anhang I der FFH-Richtlinie geschützte Lebensraumtypen. 

Beeinträchtigungen von nach Anhang I der FFH-Richtlinie geschützten Lebensraumtypen durch die 
Darstellungen des PAG-Projet können somit ausgeschlossen werden.  

 

2.7 Ergebnis des FFH-Screenings 

Das FFH-Screening kommt zu dem Ergebnis, dass für insgesamt 5 der 15 Flächendarstellungen des 
PAG-Projet, die innerhalb des FFH-Gebietes „Région de la Moselle supérieure“ (LU0001029) oder in 
dessen 30m-Abstandszone liegen, erhebliche Auswirkungen auf die Schutz- und Entwicklungsziele 
nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Es handelt sich um die Flächen Nrn. 3, 54, A1, A4 
und A7. Für diese Flächen ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse des FFH-Screenings findet sich in untenstehender Tabelle. 

• Für die Bauflächendarstellungen des PAG-Projet Nrn. 3, 54, A1, A4, und A7 können 
erhebliche Auswirkungen auf das Schutzziel des FFH-Gebietes zur Sicherung eines guten 
Erhaltungszustandes der Populationen und der Jagdgebiete der „Große Hufeisennase“ nicht 
ausgeschlossen werden. 

• Eine Bebauung der Bauflächendarstellungen des PAG-Projet Nrn. 54, A4 und A1 kann dem 
Schutzziel des FFH-Gebietes zur Wiederherstellung der Populationen des "Großen Feuer-
falters" entgegenstehen.  

• Für die Flächen Nrn. 13, 37a, 51 und 53  können unter Vorrausetzung entsprechender 
Vermeidungsmaßnahmen erhebliche Auswirkungen auf die Schutz- und Entwicklungsziele 
des FFH-Gebietes ausgeschlossen werden. Diese Maßnahmen sind in der "Potential-
abschätzung der Lebensraumeignung zum PAG der Gemeinde Bous - Artengruppe Fleder-
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mäuse" (Institut für Tierökologie und Naturbildung, ergänzte und aktualisierte Fassung vom 
Mai 2016 im Anhang 7.3) näher erläutert. 

• Auf den übrigen, innerhalb des FFH-Gebietes bzw. dessen 30m-Abstandszone gelegenen 
Flächen sind Auswirkungen auf die Schutz- und Entwicklungsziele des FFH-Gebietes nicht zu 
erwarten.  

• Desweiteren ist nicht von Beeinträchtigungen der nach Anhang I der FFH-Richtlinie geschütz-
ten Lebensraumtypen sowie von Lebensräumen weiterer, im Standard-Datenbogen 
aufgeführter Arten durch die Darstellungen des PAG-Projet auszugehen. 

 

Tab. 3: Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse des FFH-Screenings  

Fläche 
Nr. 

Direkter 
Eingriff in 
Natura-
2000-
Schutz-
gebiet 

Lage in 30m-
Abstandszone 
des Natura-
2000-Schutz-
gebietes 

Risiko erheblicher Auswirkungen auf die Schutzziele des   
Natura-2000-Schutzgebietes 

Ziel 7: Sicherung eines guten Erhaltungs-
zustandes der Populationen und Jagdgebiete der 
"Großen Hufeisennase" und der "Wimper-
fledermaus"  

Ziel 8: Sicherung bzw. 
Wiederherstellung der 
Populationen des "Großen 
Feuerfalters"  

Bous 

3 nein ja  ̶ 

4 nein ja ̶ ̶ 

5 nein ja ̶ ̶ 

6 nein ja ̶ ̶ 

7 nein ja ̶ ̶ 

8 nein ja ̶ ̶ 

13 nein ja Erhalt des Solitärgehölzes oder 
Pflanzmaßnahmen 

̶ 

51 nein ja Erhalt der Funktion als Flugleitlinie und 
Nahrungssuchraum, Erhalt von Gehölzen, 

Pflanzmaßnahmen 

̶ 

53 nein ja Erhalt der Funktion als Flugleitlinie und 
Nahrungssuchraum, Erhalt von Gehölzen, 

Pflanzmaßnahmen, Besatzkontrolle der Scheune 

̶ 

54 ja ja   

A1 ja nein   

A3 nein ja ̶ ̶ 

A4 ja nein   

Erpeldange 

37a nein ja Erhalt der Funktion als Nahrungssuchraum, 
Pflanzmaßnahmen 

̶ 

A7 ja nein  ̶ 

Anmerkungen: 

       ̶      Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgebietsziele sind nicht zu erwarten  

Bei Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen auf  
das Natura 2000-Schutzgebiet zu erwarten 

Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgebietsziele sind nicht ausgeschlossen,  
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist erforderlich 
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3 Artenschutzrechtliche Vorprüfung 

3.1 Untersuchungsrahmen 

Die FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie benennen eine Reihe von Arten, die durch direkte Be-
stimmungen flächendeckend geschützt sind. Dieser allgemeine Artenschutz gilt für den gesamten 
Verbreitungsraum dieser Arten. Das bedeutet, dass bei Vorkommen der in den Anhängen gelisteten 
Arten ebenfalls Schutzbestimmungen beachtet werden müssen, auch wenn diese außerhalb von 
Schutzgebieten liegen. Es handelt sich hierbei u.a. um Tierarten mit großen Lebensraumansprüchen, 
die nicht isoliert in einem Gebiet geschützt werden können, sondern auf eine weiter reichende, 
komplexe Vernetzung ihrer einzelnen Teillebensräume und Populationen untereinander angewiesen 
sind. Erst ein funktionsfähiges Verbundsystem zwischen den einzelnen, voneinander entfernt 
liegenden ausgewiesenen Schutzgebieten kann für diese Arten einen wirkungsvollen Schutz leisten 
und den genetischen Austausch zwischen verschiedenen Populationen sicher stellen.  

Die gesetzlichen Regelungen zum Artenschutz finden sich in Art. 20 und 28 des Naturschutzgesetzes. 
Artikel 20 legt ein allgemeines Tötungs- und Störungsverbot für alle Arten des Anhang IV der FFH-
Richtlinie (Anhang 6 des Naturschutzgesetzes) fest. Es ist darüber hinaus verboten, Fortpflanzungs-, 
Ruhe und Überwinterungsstätten der Arten zu beschädigen. Dies schließt auch einen Schutz von 
essentiellen Jagdgebieten und Leitstrukturen ein, wenn diese zum Verlust einer Wochenstube oder 
einer Ruhestätte führen können. Die artenschutzrechtlichen Regelungen sind auch für die nach Art. 
4(1) und 4(2) der Vogelschutzrichtlinie geschützten Vogelarten anzuwenden. 

Im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung wird für alle Flächendarstellungen des PAG-Projet 
das Risiko erheblicher Auswirkungen auf die Lebensräume der nach FFH-Richtlinie (Anhang IV) und 
Vogelschutzrichtlinie (Art. 4.1 und 4.2 ) besonders geschützten Arten untersucht. Eine Übersicht über 
die Untersuchungsflächen findet sich in Anhang 7.1 

3.2 Vorkommen von Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Alle in Luxemburg vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt 
und somit in der artenschutzrechtlichen Vorprüfung zu berücksichtigen. Im Rahmen mehrerer 
unveröffentlichter Studien des Institutes für Tierökologie und Naturbildung im Auftrag der 
"Administration de la Nature et des Forêts" (2010, 2012 und 2014) wurden in der Gemeinde Bous die 
beiden Fledermausarten Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) und Wimpern-
fledermaus (Myotis emarginatus) nachgewiesen und näher untersucht. Im benachbarten Bech-
Kleinmacher befinden sich Wochenstubenkolonien beider Arten, welche die größten 
(Wimperfledermaus) bzw. vitalsten (Große Hufeisennase) Populationen am europäischen 
Verbreitungsrand darstellen und somit von europaweiter Bedeutung sind. Der Aktionsraum beider 
Arten reicht bis in die Gemeinde Bous und darüber hinaus. Innerhalb der Gemeindegrenzen werden 
von den Fledermäusen Nahrungshabitate, Flugwege und Leitstrukturen sowie Zwischenquartiere 
genutzt. 

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) 

Wimpernfledermaus (Myotis emarginatus) 

Weitere Fledermäuse sind im Gemeindegebiet nachgewiesen oder können hier potentiell 
vorkommen: 

Graues Langohr (Plecotus austriacus)3)  

-> Mit dem Nachweis einer Kolonie in der Kirche von Bous1) 2) 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 3) 4) 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 3) 4) 

Abendsegler (Nyctalus noctula) 3) 4) 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 4) 

Fransenfledermaus (Myotis natteri) 4) 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 4) 

Quellen: 
1) Mündliche Auskunft vom 17.06.2013, Pir (Collaborateur scientifique du Musée national d'histoire naturelle) 
2) Nachgewiesen laut "Potentialabschätzung der Lebensraumeignung zum PAG der Gemeinde Bous - Artengruppe  
    Fledermäuse - " (Institut für Tierökologie und Naturbildung Juni 2014, ergänzte und aktualisierte Fassung vom Mai 2016) 
3) Recorder-Datenbank des Musée national d'histoire naturelle (map.mnhm.lu 2014) 
4) Potentielles Vorkommen laut "Potentialabschätzung der Lebensraumeignung zum PAG der Gemeinde Bous -  
    Artengruppe Fledermäuse - " (Institut für Tierökologie und Naturbildung Juni 2014, ergänzte und aktualisierte Fassung  
    vom Mai 2016) 

 

Folgende weitere Hinweise zu möglichen Vorkommen von nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
geschützten Arten im Gemeindegebiet liegen vor: 

Andere Säugetiere 

Wildkatze (Felis sylvestris) 1)  

 

Amphibien  

Kammmolch (Triturus cristatus) 1) 

Laubfrosch (Hyla arborea) 1)2)  

Gelbbauchunke (Bombina variegata)1) 

Kleiner Wassserfrosch (Rana lessonae)1) 

 

Reptilien 

Zauneidechse (Lacerta agilis)1) 

Mauereidechse (Podarcis muralis)1) 

 

Insekten 

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 1)  

Quellen: 
1) Datenbank des Musée national d'histoire naturelle (map.mnhm.lu Juli 2016) 
2) Plan d'action Rainette arboricole (Ministère du développement durable et des infrastructures 2009) 
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3.3 Vorkommen von Vogelarten nach Art. 4(1) und 4(2) der Vogelschutzrichtlinie 

Zur Einschätzung möglicher Auswirkungen des PAG auf besonders geschützte Vogelarten (Art. 4(1) 
und 4(2) Vogelschutzrichtlinie (VRL) wurde die vorliegende "Analyse der avifaunistischen Daten in 
Bezug zur SUP - PAG der Gemeinde Bous" (Centrale Ornithologique 2016) erstellt. Laut dieser 
Stellungnahme konnten verschiedene, nach Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie besonders zu schützende 
Vogelarten, innerhalb der Gemeinde Bous nachgewiesen werden. Das Vorkommen weiterer Arten 
wird vermutet: 

Artnachweise innerhalb der Gemeinde Bous: 

Rotmilan (Milvus milvus)  Art. 4(1) VRL 

Kornweihe (Circus cynaeus) Art. 4(1) VRL 

Raubwürger (Lanius excubitor) Art. 4(2) VRL 

Neuntöter (Lanius collurio) Art. 4(1) VRL 

Weißstorch (Ciconia ciconia) Art. 4(1) VRL 

Schwarzstorch Ciconia nigra) Art. 4(1) VRL 

Mittelspecht (Dendrocopus medius) Art. 4(1) VRL 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) Art. 4(1) VRL 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix)  Art. 4(2) VRL 

Wendehals (Jynx torquilla) Art. 4(2) VRL 

Feldlerche (Alauda arvensis) Art. 4(2) VRL 

Haselhuhn (Tetrastes bonasia) Art. 4(1) VRL 

Waldschnepfe (Scolopax rusticola) Art. 4(2) VRL 

Arten mit potentiellem Vorkommen in der Gemeinde Bous: 

Schwarzmilan (Milvus migrans)  Art. 4(1) VRL 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)  Art. 4(2) VRL 

Das ornithologische Screening basiert auf einer Auswertung von Einzelbeobachtungen der 
Vogelarten und trifft keine Aussagen darüber, welche Teile des Gemeindegebietes tatsächlich als 
dauerhafte Lebensräume geschützter Vogelarten genutzt werden. 

Eine vollständige Liste aller in Luxemburg vorkommenden Vogelarten, die unter die Schutz-
bestimmungen des Art. 4(1) und 4(2) der Vogelschutzrichtlinie fallen, kann auf der homepage des 
Umweltministeriums abgerufen werden. 

(http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/liste_especes_oiseaux/liste_especes
_oiseaux_pdf.pdf) 
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3.4 Auswirkungen auf Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Das Screening möglicher Auswirkungen des PAG auf Vorkommen geschützter Tierarten aus Anhang 
IV der FFH-Richtlinie unterscheidet drei Erheblichkeitsstufen: 

Flächen ohne erhebliche Auswirkungen auf Lebensräume geschützter Tierarten  

Bei Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen entstehen keine erheblichen 
Auswirkungen auf Lebensräume geschützter Tierarten 

 

Erhebliche Auswirkungen auf Lebensräume geschützter Tierarten sind nicht 
ausgeschlossen  

 

3.4.1 Fledermäuse 

Über das gesamte Gebiet der Gemeinde Bous verteilt finden sich Nahrungshabitate, Flugwege und 
Leitstrukturen sowie Zwischenquartiere der „Große Hufeisennase“. Diese Teillebensräume werden 
über Generationen hinweg genutzt, so dass sie gegenüber der umgebenden Landschaft eine 
herausragende Bedeutung für Fledermäuse besitzen. Extensiv bewirtschaftete Weiden und 
Streuobstwiesen, die einen hohen Anteil an Strukturelementen wie Gehölzstreifen aufweisen, stellen 
ein wesentliches Element des Lebensraumes der "Großen Hufeisennase" und speziell der Kolonie in 
Bech-Kleinmacher dar. Von besonderer Bedeutung für die Jungtiere und reproduktiven Weibchen 
sind naturnahe Gärten, Fassadenbegrünung und frei zugängliche Schlafplätze im Siedlungsraum. Da 
die „Große Hufeisennase“ großflächig strukturarme Landschaftsteile meidet, dienen 
Strukturelemente, wie Baumreihen, Hecken und gehölzbegleitete Bachläufe einer Verbindung der 
Teillebensräume. 

Genauere Angaben zu den Artenvorkommen und die ausführliche Bewertung der Auswirkungen auf 
die Fledermausvorkommen können der eigens für die SUP zum PAG Bous erstellten „Potentialab-
schätzung der Lebensraumeignung zum PAG der Gemeinde Bous – Artengruppe Fledermäuse“ 
entnommen werden, die dem FFH-Screening als Anhang 7.3 beigefügt ist (Institut für Tierökologie 
und Naturbildung, aktualisierte und ergänzte Fassung Mai 2016). 

Ortsteil Bous 

Im Ortsteil Bous befinden sich mehrere Zwischenquartiere der „Großen Hufeisennase“. Flugrouten 
verlaufen insbesondere in der Niederung des Aalbach, queren aber auch die Ortschaft in Nord-
Südrichtung.  

• Die beiden Bauflächendarstellungen des PAG-Projet Nrn. 3 und A1 befinden sich in 
unmittelbarer Nähe eines Zwischenquartiers der „Großen Hufeisennase“, welches einen 
essentiellen Teillebensraum der Art darstellt. Gleichzeitig liegen die Flächen in einer 
Flugroute und einem potentiellen Nahrungsraum der „Große Hufeisennase“ bzw. der 
„Wimperfledermaus“. Erhebliche Auswirkungen auf die Fledermausfauna können in diesem 
Bereich nicht ausgeschlossen werden.  

• Die beiden Flächen Nrn. A4 und 54 grenzen unmittelbar an den Aalbach an. Aufgrund der 
besonderen Leitlinienfunktion bzw. der Nahrungsfunktion der Flächen, besteht das Risiko 
erheblicher Auswirkungen auf die „Große Hufeisennase“. 

• Die Flächen Nrn. 51, 52 und 53 in Bous liegen im Bereich einer Flugroute und eines 
Nahrungssuchraumes der „Große Hufeisennase“. Es handelt sich um gehölzreiche Gärten am 
Ortsrand. Die Lebensraumfunktionen für Fledermäuse lassen sich u.a. durch eine Reduktion 
der bebaubaren Fläche sowie eine Durchgrünung der Baugebiete mit einheimischen 
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Gehölzen erhalten. Bei Umsetzung geeigneter Maßnahmen können erhebliche Auswirkungen 
auf die Fledermausvorkommen vermieden werden.  

• Auf den Flächen Nrn. 50 und 53 befindet sich jeweils eine alte Scheune mit Quartierpotential 
für Fledermäuse. Bevor bauliche Veränderungen der Scheune stattfinden, muss eine 
Kontrolle hinsichtlich eines möglichen Fledermausbesatzes erfolgen; ein Quartierverlust ist 
auszugleichen. 

• Die Fläche Nr. 13 in Bous liegt im Bereich einer Flugroute und eines Nahrungsraumes der 
„Großen Hufeisennase“. Es handelt es sich um eine Baulücke mit einem größeren Nussbaum 
und einem verwilderten, aufgelassen Streuobstbestand. Um die Durchlässigkeit für 
Fledermäuse zu erhalten, sollten im Falle einer Baulückenschließung vorhandene Solitär- und 
Obstbäume erhalten bzw. ersetzt werden. Unter dieser Vorausetzung ist nicht von 
erheblichen Auswirkungen auf die Flederfauna auszugehen.  

• Für die übrigen Flächen (Nrn. 1, 2, 4 bis 12, 14, A2, A3) im Ortsteil Bous werden keine 
Auswirkungen auf die Fledermausvorkommen und ihre Lebensräume erwartet. 

Ortsteil Erpeldange 

Im Ortsteil Erpeldange befinden sich ebenfalls mehrere Zwischenquartiere der „Großen 
Hufeisennase“. Flugrouten verlaufen insbesondere nördlich der Ortschaft bzw. südlich parallel zur 
Rue Scheuerberg. Bedeutung als Flugleitlinie für Fledermäuse besitzt auch der in Nord-Südrichtung 
verlaufende Erpeldénger Bach.  

• Die Fläche Nr. A7 liegt im Bereich einer Flugroute und eines Nahrungssuchraumes der 
„Große Hufeisennase“ und in unmittelbarer Nähe zu einem Zwischenquartier der "Großen 
Hufeisennase“. Erhebliche Auswirkungen auf die Fledermausfauna können im Falle einer 
Bebauung nicht ausgeschlossen werden. 

• Mehrere Flächen (Nrn. A6, 15, 20a, 21) grenzen an den Bachlauf des Erpeldénger Bach an. 
Erhebliche Auswirkungen im Folge einer baulichen Entwicklung werden als vermeidbar bzw. 
ausgleichbar erachtet, sofern die Leitlinienfunktion des Bachlaufes und die Nahrungsfunktion 
der Flächen erhalten bleiben. Dies lässt sich u.a. durch einen Abstand im Rahmen der 
Bebauung (mind. 30m), durch randliche Bepflanzung mit einheimischen Gehölzen und dem 
Erhalt bzw. Ersatz vorhandener Solitärbäume gewährleisten. Bei Umsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen lasse sich erhebliche Auswirkungen auf die Fledermausfauna 
durch diese Flächendarstellungen vermeiden.  

• Die Bauflächendarstellung Nr. A5 liegt im Bereich der Flugroute der „Große Hufeisennase“ 
und in einem Nahrungssuchraum der „Wimperfledermaus“. Es handelt sich um eine größere 
Wiese mit linienförmigem Gehölzbestand aus Sträuchern und Bäumen. Die Lebensraum-
funktionen für Fledermäuse lassen sich u.a. durch eine Reduktion der bebaubaren Fläche 
sowie eine Durchgrünung des Baugebietes mit einheimischen Gehölzen erhalten. Bei 
Umsetzung geeigneter Maßnahmen können erhebliche Auswirkungen auf die Fledermaus-
vorkommen vermieden werden. 

• Mehrere Bauflächendarstellungen des PAG-Projet (Nrn. 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28 bis 37a, 
ÖA1) liegen im Bereich von Flugrouten der „Große Hufeisennase“ oder von nachgewiesenen 
bzw. potentiellen Nahrungsuchräumen für Fledermäuse. Es handelt sich um kleine 
Bauflächen bzw. Baulücken, u.a. an der Rue Scheuerberg. Erhebliche Beeinträchtigungen der 
Fledermäuse und ihrer Lebensräume können vermieden werden, wenn die Leitlinien- und 
Nahrungsfunktion für Fledermäuse erhalten bleibt. Geeignete Maßnahmen sind u.a. 
randliche Bepflanzungen mit einheimischen Gehölzen sowie der Erhalt bzw. Ersatz von 
Solitärbäumen.  
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• Für die übrigen Flächen (Nrn. 16, 17, 26, 27, 37b und GA1) im Ortsteil Erpeldange werden 
keine Auswirkungen auf die Fledermausvorkommen und ihre Lebensräume erwartet.  

Ortsteil Assel, Rolling 

Im Ortsteil Rolling/Assel befindet sich ein Zwischenquartier der „Großen Hufeisennase“ im Bereich 
der Rollinger Mühle. Flugrouten verlaufen insbesondere in der Niederung des Aalbach entlang des 
Aasselbach sowie südlich von Rolling parallel zur N13.  

• Die Bauflächendarstellung des PAG-Projet Nr. 38 umfasst den Gebäudekomplex der Rollinger 
Mühle und damit auch ein Zwischenquartier der „Großen Hufeisennase“, welches einen 
essentiellen Teillebensraum für die Art darstellt. Gleichzeitig ist eine Flugroute und ein 
Nahrungsraum der „Großen Hufeisennase“ sowie ein potentieller Lebensraum weiterer 
Fledermausarten betroffen. Im Falle von Eingriffen auf der Fläche, sind erhebliche 
Auswirkungen auf die Fledermausfauna und insbesondere die „Große Hufeisennase“ nicht 
auszuschließen. Da die Mühle jedoch als nationales Denkmal unter Schutz steht, ist der Erhalt 
der bestehenden Gebäude gesichert. Im Falle von Renovierungs- und Unterhaltungsarbeiten 
sind diese so durchzuführen, dass die Lebensraumfunktionen für die "Große Hufeisennase" 
langfristig gewährleistet bleiben.  

• Die Fläche Nr. 46 grenzt an den Bachlauf des Aasselbach an. Erhebliche Auswirkungen im 
olge einer baulichen Entwicklung werden als vermeidbar erachtet, sofern die 
Leitlinienfunktion des Bachlaufes und die Nahrungsfunktion der Fläche erhalten bleibt. Dies 
lässt sich u.a. durch einen Abstand im Rahmen der Bebauung (mind. 50m) und randliche 
Bepflanzung mit einheimischen Gehölzen gewährleisten. Unter Voraussetzung einer 
Realisierung der erforderlichen Maßnahmen, ist für diese Flächendarstellung nicht von 
erheblichen Auswirkungen auf die Fledermausfauna auszugehen.  

• Mehrere Bauflächendarstellungen des PAG-Projet (Nrn. 40, 41, 42, 44, 49, A8 und A9) liegen 
im Bereich von Flugrouten der „Große Hufeisennase“ oder von potentiellen, bzw. 
nachgewiesenen Nahrungssuchräumen für Fledermäuse, u.a. der "Wimperfledermaus". 
Erhebliche Beeinträchtigungen der geschützten Arten und ihrer Lebensräume können 
vermieden werden, wenn die Leitlinien- und Nahrungsfunktionen dieser Flächen erhalten 
bleiben. Geeignete Maßnahmen sind u.a. der Erhalt von Gehölzstrukturen, randliche 
Bepflanzungen mit einheimischen Gehölzen sowie ggf. der Ersatz von Solitärbäumen.  

• Für die übrigen Bauflächendarstellungen des PAG-Projet (Nrn. 39, 43, 45, 47 bis 48) im 
Ortsteil Rolling/Assel werden keine Auswirkungen auf die Fledermausvorkommen und ihre 
Lebensräume erwartet.  

 

Für folgende Darstellungen des PAG-Projet sind erhebliche Auswirkungen auf Fledermäuse und ihre 
Lebensräume nicht auszuschließen und erfordern eine vertiefte artenschutzrechtliche Prüfung, 
wenn die Flächen mit dem Ziel einer Bebauung weiterhin im PAG beibehalten werden sollen: 

Flächen Nrn. 3, 54, A1, A4 und A7  

 

Für folgende Darstellungen des PAG-Projet können erhebliche Auswirkungen durch geeignete Maß-
nahmen vermieden werden. Diese Maßnahmen sind in der "Potentialabschätzung der Lebens-
raumeignung zum PAG der Gemeinde Bous - Artengruppe Fledermäuse" aufgeführt (s. Anhang 7.3): 

Flächen Nrn. 13, 15, 18, 19, 20a, 21 bis 25, 28 bis 37b, 38, 
40, 41, 42, 44, 46, 49, 50 bis 53, ÖA1, A5, A6, A8, A9 
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Für die übrigen Bauflächen und Baulücken werden Auswirkungen auf die Fledermausvorkommen 
und ihrer Lebensräume nicht erwartet: 

Flächen Nrn. 1, 2, 4 bis 12, 14, A2, A3, 16, 17, 26, 27, 37b, GA1, 39, 43, 45, 47 bis 48 

 

3.4.2 Weitere Arten 

Wildkatze (Felis sylvestris)  

Wildkatzen leben in großen ungestörten Waldgebieten und meiden die Nähe menschlicher 
Siedlungen. Die unterschiedlichen Populationen der Wildkatze sind miteinander über 
Wanderungskorridore in der offenen Landschaft verbunden. Auf dem Gebiet der Gemeinde Bous 
verlaufen diese Korridore in den Waldgebieten abseits der bebauten Ortslagen. Auswirkungen auf 
die Wildkatzen-Population durch die Bauerweiterungsflächen sind somit nicht zu erwarten. 

Haselmaus (Erinaceus europaeus)  

Die Haselmaus bewohnt Laub- und Mischwälder mit artenreichem Unterwuchs, Waldsäume, Gebü-
sche und breite Hecken. Dabei dringt die Haselmaus in geeigneten Lebensräumen bis an den Orts-
rand oder in größere innerörtliche Grünflächen vor. In der Gemeinde wurde die Haselmaus in den 
Traubeneichen-Mischwäldern nördlich von Bous und Assel nachgewiesen. Als Lebensraum für die 
Haselmaus potentiell geeignete Wald- und Gebüschstrukturen sind auf den Bauerweiterungsflächen 
nicht vorhanden, so dass erhebliche Beeinträchtigungen der Haselmaus ausgeschlossen werden 
können. 

Kammmolch (Triturus cristatus)  

Erhebliche Auswirkungen auf den Kammmolch konnten bereits bei der Prüfung der im RGD 
festgelegten Erhaltungs- und Entwicklungsziele in Kap. 4.1 für das Natura-2000-Gebiet ausge-
schlossen werden (Ziel 6) 

Laubfrosch (Hyla arborea)  

Lebensräume des Laubfrosches sind besonnte Tümpel, Weiher oder Teiche mit Hochstauden, 
Sträuchern oder lichten Bäumen im Uferbereich. Bevorzugt werden Gewässer in offener Weide- 
oder Wiesenlandschaft. Die Art wurde in dem geplanten Naturschutzgebiet „Hesslengerbaach-
Weiergewan“ nachgewiesen, welches sich in über 700m Entfernung von den Siedlungsbereichen 
befindet. Da andere für den Laubfrosch geeignete Laichgewässer in der Umgebung der Bau-
Erweiterungsflächen nicht vorhanden sind, ist eine Beeinträchtigung der Art auszuschließen. 

Gelbbauchunke (Bombina variegata)  

Die Gelbbauchunke bevorzugt sonnige, nährstoffarme und sehr flache Kleinstgewässer für die Laich-
ablage sowie größere Gewässer mit anhaltender Wasserführung als Rückzugsraum im Sommer. Die 
Art wurde im Bereich des geplanten Naturschutzgebietes „Hesslengerbaach-Weiergewan“ 
nachgewiesen, welches sich in über 700m Entfernung von den Siedlungsbereichen befindet. Andere 
für die Gelbbauchunke geeignete Laichgewässer sind in der Umgebung der Bau-
Erweiterungsflächen nicht vorhanden. Beeinträchtigungen der Art können somit ausgeschlossen 
werden. 
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Kleiner Wassserfrosch (Rana lessonae)  

Der kleine Wasserfrosch bevorzugt zur Fortpflanzung kleine bis mittelgroße, üppig bewachsene, 
möglichst nährstoffarme Stillgewässer, die sich sowohl im Offenland als auch im Wald befinden 
können. Die Art wurde im Bereich des geplanten Naturschutzgebietes „Hesslengerbaach-
Weiergewan“ nachgewiesen, welches sich in über 700m Entfernung von den Siedlungsbereichen 
befindet. Da andere für den Kleinen Wasserfrosch geeignete Laichgewässer in der Umgebung der 
Bau-Erweiterungsflächen nicht vorhanden sind, ist eine Beeinträchtigung der Art auszuschließen. 

Zauneidechse (Lacerta agilis)  

Bevorzugte Lebensräume der Zauneidechse sind gemähte oder extensiv beweidete Mager-, 
Trocken- und Halbtrockenrasen. Dabei benötigt die Art für die Eiablage vegetationsfreie 
Bodenstellen in gut grabbarem Substrat, oft an südexponierten Böschungen. Kleinflächig findet die 
Zauneidechse auch an Waldwegen, Schneisen sowie Böschungen von Straßen- und Bahntrassen 
geeignete Lebensbedingungen, insbesondere wenn Südexposition und ein Mosaik aus Büschen, 
Grasbewuchs und vegetationsfreien Stellen gegeben sind. Entsprechende Lebensraumbedingungen 
mit besonderer Eignung für die Zauneidechse sind im Bereich der Bauerweiterungsflächen nicht 
vorhanden. Beeinträchtigungen der Art können somit ausgeschlossen werden. 

Mauereidechse (Podarcis muralis)  

Mauereidechsen besiedeln wärmebegünstigte Stein- und Felslebensräume, die eine kleinräumige 
Gliederung an geeigneten Sonnen-, Versteck- und Eiablageplätzen, sowie Nahrungsgründen und 
Winterquartieren aufweisen. Die Art wurde in den Weinbergshängen (Wangertsbierg) nördlich der 
Ortschaft Bous nachgewiesen. Biotopstrukturen mit besonderer Eignung für die Mauereidechse sind 
von den Darstellungen des PAG nicht betroffen. Beeinträchtigungen der Art können somit 
ausgeschlossen werden. 

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)  

Wie bereits bei der Prüfung der im RGD festgelegten Erhaltungs- und Entwicklungsziele für das 
Natura-2000-Gebiet (Kap. 4.1) dargelegt wurde, können erhebliche Auswirkungen auf den Großen 
Feuerfalter durch eine Bebauung bzw. einen Eingriff in den Flächen Nrn. 54, A1 und A4 in Bous 
nicht ausgeschlossen werden. Für die übrigen Flächendarstellungen des PAG-Projet sind erhebliche 
Auswirkungen aufgrund geringer Lebensraumeignung der Flächen für den Großen Feuerfalter nicht 
zu erwarten. 

3.5 Auswirkungen auf Vogelarten nach Art. 4(1) und 4(2) der 
Vogelschutzrichtlinie 

Das Screening möglicher Auswirkungen des PAG-Projet auf Vorkommen geschützter Vogelarten nach 
Art. 4(1) und Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie unterscheidet drei Erheblichkeitsstufen: 

Erhebliche Auswirkungen auf Lebensräume geschützter Vogelarten sind nicht zu 
erwarten 

 

Bei Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen auf 
Lebensräume geschützter Vogelarten zu erwarten 

 

Erhebliche Auswirkungen auf Lebensräume geschützter Vogelarten sind nicht 
auszuschließen 
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Grundlage der Bewertung ist die vorliegende Stellungnahme der Centrale ornithologique "Analyse 
der avifaunistischen Daten in Bezug zur SUP - PAG der Gemeinde Bous" vom 04.03.2016 und 
02.08.2016. Für folgende, im Gemeindegebiet nachgewiesene und gemäß Art. 4(1) und 4(2) der 
Vogelschutzrichtlinie geschützte Vogelarten lassen sich aus dem vorliegenden Gutachten keine 
belastbaren Informationen zu möglichen Auswirkungen ableiten. Erhebliche Auswirkungen auf diese 
Vogelarten und ihre Lebensräume durch Darstellungen des PAG-Projet werden nicht erwartet: 

Weißstorch (Ciconia ciconia) Art. 4(1) VRL 
Schwarzstorch Ciconia nigra) Art. 4(1) VRL 
Mittelspecht (Dendrocopus medius) Art. 4(1) VRL 
Schwarzspecht (Dryocopus martius) Art. 4(1) VRL 
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix)  Art. 4(2) VRL 
Feldlerche (Alauda arvensis) Art. 4(2) VRL 
Haselhuhn (Tetrastes bonasia) Art. 4(1) VRL 
Waldschnepfe (Scolopax rusticola)  Art. 4(2) VRL 

 

Für folgende weitere nach der Vogelschutzrichtlinie geschützte Vogelarten gibt die vorliegende 
ornithologische Stellungnahme Hinweise zu möglichen Auswirkungen: 

Kornweihe (Circus cyaneus), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans)  

Die Greifvogelarten nutzten landwirtschaftlich genutzte Offenlandbereiche und Brachflächen für die 
Nahrungssuche. In der Gemeinde Bous konnten die Kornweihe und der Rotmilan bei Nahrungs-
flügen beobachtet werden, wobei die Kornweihe bisher nur einmal an der Gemeindegrenze nachge-
wiesen wurde.  
Die Flächen Nrn. 15 und A6 in Erpeldange weisen eine Vielzahl randlicher Gehölzstrukturen auf, die 
den Greifvögeln als Ansitzwarten für die Nahrungssuche im angrenzenden Offenland dienen 
können. Diese Gehölzstrukturen sollten daher im Rahmen der weiteren Planung weitest möglichst 
erhalten bleiben. Von erheblichen Auswirkungen auf die Greifvögel durch die Plandarstellungen des 
PAG-Projet ist jedoch nicht auszugehen. 

Raubwürger (Lanius excubitor)  

Unmittelbar westlich angrenzend an die Fläche Nr. 42 in Rolling befindet sich nach Informationen 
der Centrale ornithologique (2016) ein Raubwürger-Revier. Dieses umfasst das Offenland zwischen 
der Ortschaft Rolling und den westlich gelegenen Waldbeständen. Im östlichen Randbereich des 
Reviers wurde kürzlich eine größere Scheune errichtet, welche an die Bauerweiterungsfläche 
angrenzt und diese somit vom Raubwürger-Revier abschirmt. Im Anbetracht dieser neuen 
Bebauung ist nicht davon auszugehen, dass eine zukünftige bauliche Nutzung auf der Fläche Nr. 42 
Auswirkungen auf das Raubwürger-Revier haben wird. 

Neuntöter (Lanius collurio)  

Der Neuntöter kommt in Weiden und Wiesen mit guten Heckenbeständen vor und wurde im 
Offenland südlich von Erpeldange in der Nähe der Flächen Nrn. 25 und 37a nachgewiesen. Bei der 
Fläche 37a handelt es sich um eine Baulücke mit bestehendem Schuppen und Lagerfläche am 
Ortsrand. Erhebliche Auswirkungen auf den Neuntöter sind infolge einer Bebauung auf dieser 
Fläche nicht zu erwarten. Ggf. entfallende Gehölze sollten ersetzt werden. Im Randbereich der 
Fläche 25 befinden sich Heckenstrukturen mit potentieller Lebensraumbedeutung für den 
Neuntöter. Erhebliche Auswirkungen werden in Folge einer Bebauung nicht erwartet, die entfallen-
den Strukturen sollten jedoch kompensiert werden. 
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Wendehals (Jynx torquilla)   

Lebensraum des Wendehalses sind Waldränder und Waldland mit Lichtungen, Streuobstwiesen, 
Parks und große Gärten. Außerhalb der Brutzeit kommt er auch in Gebüschen und Offenland vor. 
Der Wendehals baut selbst keine Höhlen, er bezieht Spechthöhlen, ausgefaulte Löcher oder 
künstliche Nisthilfen.  

Innerhalb des Gemeindegebietes wurde der Wendehals mehrfach nachgewiesen, u.a. während der 
Brutzeit in den Streuobstwiesen am nördlichen Ortsrand von Bous. Die Flächen Nrn. 52 und 53 sind 
Teil dieses strukturreichen Offenlandes mit potentieller Bedeutung als Brutrevier des Wendehalses. 
Erhebliche Auswirkungen auf die Art können daher nicht ausgeschlossen werden. Da es sich bei den 
vorliegenden Nachweisen größtenteils um ältere Untersuchungen und Zufallsbeobachtungen 
handelt, können die tatsächlichen Auswirkungen auf den Wendehals jedoch nur auf Grundlage 
weiterführender Untersuchungen eingeschätzt werden. Auch die Fläche Nr. 13 grenzt an den 
strukturreichen Offenlandbereich nördlich von Bous an. Da es sich hier lediglich um eine Baulücken-
schließung innerhalb der vorhandenen Straßenrandbebauung handelt, wird nicht von erheblichen 
Auswirkungen auf die Art ausgegangen. 

Im Bereich der Ortschaft Erpeldange wurde der Wendehals bisher nicht nachgewiesen. Dennoch 
wird bei der Baulücke Nr. 31 aufgrund der Gehölzstrukturen, welche sich auf der Fläche und den 
angrenzenden Grundstücken befinden, von einer potentiellen Lebensraumbedeutung für die Art 
ausgegangen. Auswirkungen auf den Wendehals können daher nicht ausgeschlossen werden und 
sind näher zu analysieren. Die am südlichen Ortsrand von Erpeldange gelegene Fläche Nr. A5 ist 
aufgrund der vorhanden Strukturen (Hecken, Bäume und Grünland) und seiner Lage, angrenzend an 
das Offenland, von potentieller Bedeutung als Nahrungsraum für den Wendehals. Von erheblichen 
Auswirkungen wird nicht ausgegangen, im Falle einer Bebauung sollten die entfallenden Strukturen 
jedoch ebenso wie das als Grünland genutzte Offenland kompensiert werden. 

Im direkten Umkreis der Ortschaft Rolling wurde der Wendehals bisher ebenfalls nicht 
nachgewiesen. Bei der Fläche Nr. 38, welche den Gebäudekomplex der Rollinger Mühle mit 
umgebenden Gehölzbestand umfasst, wird jedoch von einer potentiellen Lebensraumbedeutung für 
den Wendehals ausgegangen. Da die Mühle als nationales Denkmal unter Schutz steht, ist nicht von 
einer weiteren Bebauung auf der Fläche auszugehen. Im Falle von Renovierungs- und 
Unterhaltungsarbeiten sind diese so durchzuführen, dass die vorhandenen Gehölze erhalten 
bleiben.  

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)   

Der Gartenrotschwanz ist als Höhlen- und Halbhöhlenbrüter stark an alten Baumbestand gebunden 
und besiedelt primär lichte und trockene Laubwälder, Lichtungen oder Waldränder. Häufig ist er 
auch in Siedlungsnähe anzutreffen, so in Parkanlagen mit lockerem Baumbestand, Dorfrändern und 
Obstgärten.  

Der Gartenrotschwanz wurde bisher nicht innerhalb der Gemeinde nachgewiesen. Vor allem die 
Streuobstwiesen nördlich von Bous sind jedoch potentiell als Lebensraum für diese Art geeignet. 
Dies belegen insbesondere die Nachweise des Wendehalses, welcher ähnliche Lebens-
raumansprüche wie der Gartenrotschwanz hat (s.o.). Da die Flächen Nrn. 52 und 53 Teil des 
strukturreichen Offenlandes am Ortsrand sind, können hier erhebliche Auswirkungen auf den 
Gartenrotschwanz nicht vollständig ausgeschlossen werden. Im Falle von weiterführenden 
Untersuchungen zum Wendehals sollte daher auch das mögliche Vorkommen des 
Gartenrotschwanzes überprüft werden. Auch die Fläche Nr. 13 grenzt an den strukturreichen 
Offenlandbereich nördlich von Bous an. Da es sich hier lediglich um eine Baulückenschließung 
innerhalb der vorhandenen Straßenrandbebauung handelt, wird nicht von erheblichen 
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Auswirkungen auf den Gartenrotschwanz ausgegangen. 

In Erpeldange wird im Bereich der Baulücke Nr. 31 aufgrund der Gehölzstrukturen, welche sich auf 
der Fläche und den angrenzenden Grundstücken befinden, von einer potentiellen 
Lebensraumbedeutung für den Gartenrotschwanz ausgegangen. Erhebliche Auswirkungen können 
daher nicht vollständig ausgeschlossen werden und sind daher wie auch im Hinblick auf den 
Wendehals näher zu analysieren. 

3.6 Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung 

Im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Vorprüfung wurde für alle Flächendarstellungen des PAG-
Projet das Risiko erheblicher Auswirkungen auf die Lebensräume von Arten untersucht, welche dem 
Schutz der FFH-Richtlinie (Anhang IV) und der Artikel 4(1) und 4(2) der Vogelschutzrichtlinie 
unterliegen.  

• Bei mehreren Flächendarstellungen können erhebliche Auswirkungen auf nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie geschützte Fledermäuse und ihre Lebensräume nicht ausgeschlossen 
werden, wobei insbesondere die "Große Hufeisennase" betroffen ist. So ist für die Flächen 
Nrn. 3, 54 A1 und A4 in Bous sowie für die Fläche Nr. A7 in Erpeldange im Falle einer 
Realisierung eine weitergehende Artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen.  

• Für die übrigen Bauflächen und Baulücken werden Beeinträchtigungen der Fledermausfauna 
und ihrer Lebensräume nicht erwartet bzw. können erhebliche Auswirkungen durch 
geeignete Maßnahmen vermieden werden. Diese Maßnahmen sind in der "Potential-
abschätzung der Lebensraumeignung zum PAG der Gemeinde Bous - Artengruppe Fleder-
mäuse" aufgeführt. (s. Anhang 7.3) 

• Die Flächen Nrn. 54, A1 und A4 in Bous weisen eine potentielle Eignung als Lebensraum für 
den "Großen Feuerfalter" auf, so dass erhebliche Auswirkungen auf diese Art infolge einer 
Bebauung bzw. eines Eingriffes auf den Flächen nicht vollständig ausgeschlossen werden 
können. Für diese Flächen ist daher im Falle einer Realisierung eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung durchzuführen. 

• Beeinträchtigungen anderer nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützter Arten und ihrer 
Lebensräume durch die Darstellungen des PAG-Projet werden nicht erwartet. 

• Mehrere Flächendarstellungen weisen eine potentielle Lebensraumbedeutung für Vogel-
arten auf, die dem Schutz des Art. 4(1) und 4(2) der Vogelschutzrichtlinie unterliegen. So ist 
bei den Flächen Nrn. 52 und 53 in Bous sowie Nr. 31 in Erpeldange nicht auszuschließen, 
dass essentielle Lebensräume des "Wendehalses" bzw. des "Gartenrotschwanzes" betroffen 
sind. Für diese Flächen ist daher im Falle einer Realisierung eine weitergehende 
Artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen.  

• Für die übrigen Bauflächen und Baulücken werden erhebliche Auswirkungen auf die nach der 
Vogelschutzrichtlinie geschützten Vogelarten und ihrer Lebensräume nicht erwartet bzw. 
können erhebliche Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen vermieden werden. Diese 
Maßnahmen sind im Kap. 3.4 aufgeführt. (vgl. auch "Analyse der avifaunistischen Daten in 
Bezug zum PAG der Gemeinde Bous" in  Anhang 7.4 und 7.5) 
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Tab. 4: Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung 

Fläche Nr. Auswirkungen auf die Artengruppe 
der Fledermäuse (Anhang IV der 
FFH-Richtlinie) 

Auswirkungen auf weitere 
Arten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie 

Auswirkungen auf die Arten-
gruppe der Vögel (Anhang I, Art. 
4.2 der Vogelschutzrichtlinie) 

Bous 

1-2 ̶ ̶ ̶ 

3 Große Hufeisennase ̶ ̶ 

4-12, 14 ̶ ̶ ̶ 

13 M1 ̶ M1 

50 M5 ̶ ̶ 

51 M1, M3 ̶ ̶ 

52 M3 ̶ Gartenrotschwanz, Wendehals 

53 M3, M5 ̶ Gartenrotschwanz, Wendehals 

54 Große Hufeisennase Feuerfalter ̶ 

A1 Große Hufeisennase Feuerfalter ̶ 

A2, A3 ̶ ̶ ̶ 

A4 Große Hufeisennase Feuerfalter ̶ 

Erpeldange 

15 M1, M2, M4 ̶ M1 

16-17 ̶ ̶ ̶ 

18-19  M1, M2 ̶ ̶ 

20a, 21 M1, M2, M4 ̶ ̶ 

22-24 M1, M2 ̶ ̶ 

25 M1, M2 ̶ M1 

26-27 ̶ ̶ ̶ 

28-30 M1, M2 ̶ ̶ 

31 M1, M2 ̶ Gartenrotschwanz, Wendehals 

32-37b M1, M2 ̶ ̶ 

37a ̶ ̶ M1 

A5 M3 ̶ M1, M7 

A6 M1, M2, M4 ̶ M1 

A7 Große Hufeisennase ̶ ̶ 

ÖA1 M1, M2 ̶ ̶ 

GA1 ̶ ̶ ̶ 

Rollingen, Assel 

38 M1, M6 ̶ M1, M6 

40-42 M1, M2 ̶ ̶ 

39, 43, 45 ̶ ̶ ̶ 

44 M1, M2 ̶ ̶ 

46 M2, M4 ̶ ̶ 

47-48 ̶ ̶ ̶ 

49, A8, A9 M1, M2 ̶ ̶ 

Anmerkungen s. nächste Seite 
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Anmerkungen zu Tabelle 4: 

        ̶ Erhebliche Auswirkungen auf Lebensräume geschützter Tierarten sind nicht zu erwarten 

Bei Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen auf Lebensräume geschützter 
Tierarten zu erwarten  
M1:  Erhalt vorhandener Gehölze oder Ersatzpflanzungen 
M2:  Randliche Eingrünung mit einheimischen Gehölzen 
M3:  Reduktion der bebaubaren Fläche und Durchgrünung mit einheimischen Gehölzen 
M4:  Erhalt der Leitlinienfunktion des Bachlaufes durch Abstand im Rahmen der Bebauung 
M5:  Kontrolle der Scheune auf Fledermausbesatz, ggf. Quartierverlust ausgleichen 
M6: Renovierungs- bzw. Unterhaltungsarbeiten sind so durchzuführen, dass die Lebensraumfunktionen für 
 Fledermäuse und andere geschützte Arten langfristig gewährleistet bleiben 
M7: Kompensation entfallender Gehölzstrukturen und des als Grünland genutzten Offenlandes  

Erhebliche Auswirkungen auf Lebensräume geschützter Tierarten sind nicht auszuschließen  
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4 Auswirkungen auf weitere schutzwürdige Arten 
In der Gemeinde Bous ist das Vorkommen des Steinkauzes (Athene noctua) bekannt. Diese Vogelart 
unterliegt nicht dem Schutz nach Artikel 4(1) und 4(2) der Vogelschutzrichtlinie, weist jedoch 
aufgrund seines Gefährdungsgrades eine besondere Schutzbedürftigkeit auf. Für den, auf der Roten 
Liste der Brutvögel Luxemburgs als "stark gefährdet" eingestuften Steinkauz wurde ein nationales 
Artenschutzprogramm aufgestellt (Ministère du Développement durable et des Infrastructures: Plan 
d'actions espèces Choutte chevèche 2009). 

Innerhalb des Gemeindegebietes wurde der Steinkauz während der Brutzeit in den Streuobstwiesen 
am nördlichen Ortsrand von Bous nachgewiesen. Die Flächen Nrn. 52 und 53 sind Teil dieses 
strukturreichen Offenlandes mit Bedeutung als Brutrevier des Steinkauzes. Erhebliche Auswirkungen 
auf die Art können daher nicht ausgeschlossen werden. Da es sich bei den vorliegenden Nachweisen 
größtenteils um ältere Untersuchungen und Zufallsbeobachtungen handelt, können die tatsächlichen 
Auswirkungen auf den Steinkauz nur auf Grundlage weiterführender Untersuchungen eingeschätzt 
werden. Im Falle von weiterführenden Untersuchungen zum Wendehals, der hier ebenfalls zur 
Brutzeit nachgewiesen wurde, sollte daher auch das mögliche Vorkommen des Steinkauzes überprüft 
werden. (vgl. Kap. 3.5) 

Die am südlichen Ortsrand von Erpeldange gelegene Fläche Nr. A5 ist aufgrund der vorhanden 
Strukturen (Hecken, Bäume und Grünland) und seiner Lage, angrenzend an das Offenland, von 
potentieller Bedeutung als Nahrungsraum für den Steinkauz. Von erheblichen Auswirkungen wird 
nicht ausgegangen, im Falle einer Bebauung sollten die entfallenden Strukturen jedoch ebenso wie 
das als Grünland genutzte Offenland kompensiert werden. 

 

5 Vorprüfung der Habitate nach Art. 17 Naturschutzgesetz 
Ergänzend zu den im vorigen Kapitel abgehandelten artenschutzrechtlichen Verboten für die 
Tierarten der Natura-2000-Habitatrichtlinie und der Vogelschutzrichtlinie enthält Artikel 17 des 
Naturschutzgesetzes für einige Arten weiter gefasste Schutzbestimmungen. Diese umfassen ein 
Veränderungsverbot für die national geschützten Biotope des Biotopkatasters und die in Anhang I 
des Naturschutzgesetzes genannten Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie. Der Schutz des Artikel 17 
Naturschutzgesetz umfasst weiterhin die Vorkommen von Tierarten der Anhänge 2 und 3, deren 
Quartiere und Habitate in ihrer Gesamtheit geschützt sind und nicht beeinträchtigt werden dürfen. 

Die ausgewerteten Datenquellen geben Hinweise auf folgende geschützte Arten, deren Vorkommen 
auch in den von PAG-Ausweisungen beanspruchten Lebensräumen liegen können und 
möglicherweise die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen erforderlich machen: 

Natura 2000 - Code Artname 

Arten nach Anhang 2 des Naturschutzgesetzes 

1321 Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) 

1304 Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) 

1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

Vogelarten nach Anhang 3 des Naturschutzgesetzes 

A 338 Neuntöter (Lanius collurio) 

Auf Grundlage der vorliegenden Studien kann bei verschiedenen Flächen die Funktion als 
Lebensraum für die Fledermausarten "Große Hufeisennase" bzw. "Wimperfledermaus" eindeutig 
bestimmt werden. Hier sind im Falle eines Flächenverlustes Ausgleichsmaßnahmen in mindestens 
gleichwertiger Größenordnung und Wertigkeit erforderlich.  
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Bei einigen Flächen sind Biotopstrukturen vorhanden, die eine Nutzung als Lebensraum durch die 
beiden nach Anhang 2 Naturschutzgesetz geschützten Fledermausarten ebenfalls nahelegen und 
einen Kompensationsbedarf auslösen könnten.  

Weiterhin weisen mehrere Flächen eine Lebensraumbedeutung für den "Großen Feuerfalter" bzw. 
den "Neuntöter" auf. Für diese Flächen ist ein Habitatverlust nach Art. 17 Naturschutzgesetz 
vorsorglich zu kompensieren. Durch detaillierte Untersuchungen können die tatsächlichen 
Artenvorkommen festgestellt werden, um Art und Umfang von tatsächlich erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen zu ermitteln. 

Tab. 5: Zusammenfassung der Vorprüfung der Habitate nach Art. 17 Naturschutzgesetz 

Art. nach Anhang 2 bzw.  3 des Naturschutzgesetzes Betroffene Flächen  

Große Hufeisennase 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Nachgewiesener (Teil-) 
Lebensraum 

1, 13, 15, 18, 23a+b, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 36, 37a, 38, 
40, 41, 44, 49, 51, 52, 53, 54, A4, A6, A7, A9 

Potentieller Lebensraum 27, 28, 30, 31, 33, 46, A1, A5, A8, ÖA1 

Wimperfledermaus 
(Myotis emarginatus) 

Nachgewiesener (Teil-) 
Lebensraum 

42, A9 

Potentieller Lebensraum 3, 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20a+b, 21, 22, 23a+b, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37a, 38, 39, 40, 
41, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 
A7, A8, ÖA1,  

Großer Feuerfalter 
(Lycaena dispar) 

Potentieller Lebensraum 54, A1, A4 

Neuntöter 
(Lanius collurio) 

Potentieller Lebensraum 25 

 

6 Zusammenfassung 
Im Rahmen des FFH-Screenings wurde untersucht, ob die innerhalb des Natura 2000-Schutzgebietes 
„Région de la Moselle supérieure“ (LU0001029) oder in dessen 30m-Abstandszone gelegenen 
Plandarstellungen des PAG-Projet mit den Schutzgebietszielen vereinbar sind. Das FFH-Screening 
kommt zu dem Ergebnis, dass für insgesamt 5 der 15 näher untersuchten Flächendarstellungen, 
erhebliche Auswirkungen auf die Schutz- und Entwicklungsziele nicht vollständig ausgeschlossen 
werden können. Es handelt sich um die Flächen Nrn. 3, 54, A1, A4 in Bous und A7 in Erpeldange. Für 
diese Flächen ist bei Beibehaltung der Planung eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.  

Bei mehreren Flächen können unter Vorausetzung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen 
erhebliche Auswirkungen auf die Schutz- und Entwicklungsziele des Natura 2000-Schutzgebietes aus-
geschlossen werden. (s. untenstehende Tabelle sowie ausführlich in Kap. 2) 

Im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung wurde für alle Flächendarstellungen des PAG-
Projet das Risiko erheblicher Auswirkungen auf die Lebensräume von Arten untersucht, welche dem 
Schutz der FFH-Richtlinie (Anhang IV) bzw. der Artikel 4(1) und 4(2) der Vogelschutzrichtlinie 
unterliegen. Bei einigen Flächendarstellungen können erhebliche Auswirkungen auf diese geschützte 
Arten und ihre Lebensräume nicht ausgeschlossen werden. Bei den Flächen Nrn. 3, 54 A1 und A4 in 
Bous und der Fläche Nr. A7 in Erpeldange ist die Fledermausart "Große Hufeisennase" betroffen. Die 
Flächen Nrn. 54, A1 und A4 in Bous weisen eine potentielle Eignung als Lebensraum für den "Großen 
Feuerfalter" auf, so dass erhebliche Auswirkungen auf diese Art nicht vollständig ausgeschlossen 
werden können. Bei den Flächen Nrn. 52 und 53 in Bous sowie Nr. 31 in Erpeldange können essen-
tielle Lebensräume der geschützten Vogelarten "Wendehals" und "Gartenrotschwanz" betroffen 
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sein. Für diese Flächen ist daher im Falle einer Realisierung eine weitergehende Arten-
schutzrechtliche Prüfung durchzuführen. Auf den Flächen Nrn. 52 und 53 in Bous sollte in diesem 
Zusammenhang auch das mögliche Vorkommen des "Steinkauzes" überprüft werden, der zwar nicht 
dem Schutz des Art. 20 NatSchG unterliegt, aber in Luxemburg stark gefährdet ist. 

Für die übrigen Bauflächen und Baulücken werden Beeinträchtigungen geschützter Arten und ihrer 
Lebensräume nicht erwartet bzw. können erhebliche Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen 
vermieden werden. (s. untenstehende Tabelle sowie ausführlich in Kap. 3) 

 

Tab. 6: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

 Untersuchungsergebnisse Weiterer Untersuchungsbedarf 

Fläche 
Nr. 

Gebietsschutz 
nach Art. 12 

NatSchG 

Artenschutz  
nach Art. 20  

NatSchG 

Auswirkungen auf 
weitere schutz-
würdige Arten 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Artenschutzrecht-
liche Prüfung 

Bous 

3  G. Mausohr ̶ ja ja 

13 M1 M1 ̶ nein nein 

50 ̶ M5 ̶ nein nein 

51 M1, M3 M1, M3 ̶ nein nein 

52 ̶ Vögel* M3 Vögel** nein ja 

53 M1, M3, M5 Vögel* M1, M3, M5 Vögel** nein ja 

54  G. Mausohr, G. Feuerfalter ̶ ja ja 
A1  G. Mausohr, G. Feuerfalter ̶ ja ja 
A4  G. Mausohr, G. Feuerfalter ̶ ja ja 

Erpeldange 

15 ̶ M1, M2, M4 ̶ nein nein 

18-19  M1, M2 ̶ nein nein 

20a, 21  M1, M2, M4 ̶ nein nein 

22-25 ̶ M1, M2 ̶ nein nein 

28-30 ̶ M1, M2 ̶ nein nein 

31 ̶ Vögel* M1, M2 ̶ nein ja 

32-37b ̶ M1, M2 ̶ nein nein 

37a M1 M1 ̶ nein nein 

A5 ̶ M1, M3, M7 ̶ nein nein 

A6 ̶ M1, M2, M4 ̶ nein nein 

A7  G. Mausohr ̶ ja ja 
ÖA1 ̶ M1, M2 ̶ nein nein 

Rolling, Assel 

38 ̶ M1, M6 ̶ nein nein 

40-42 ̶ M1, M2 ̶ nein nein 

44 ̶ M1, M2 ̶ nein nein 

46 ̶ M2, M4 ̶ nein nein 

49 ̶ M1, M2 ̶ nein nein 

A8 ̶ M1, M2 ̶ nein nein 

A9 ̶ M1, M2 ̶ nein nein 

Anmerkungen s. nächste Seite 
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Anmerkungen zu Tabelle 6: 

        ̶ Erhebliche Auswirkungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten 

Bei Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen auf das  
Natura 2000-Schutzgebiet oder Lebensräume geschützter Tierarten zu erwarten  

M1:  Erhalt vorhandener Gehölze bzw. Ersatzpflanzungen 
M2:  Randliche Eingrünung mit einheimischen Gehölzen 
M3:  Reduktion der bebaubaren Fläche und Durchgrünung mit einheimischen Gehölzen 
M4:  Erhalt der Leitlinienfunktion des Bachlaufes durch Abstand im Rahmen der Bebauung 
M5:  Kontrolle der Scheune auf Fledermausbesatz, ggf. Quartierverlust ausgleichen 
M6: Renovierungs- bzw. Unterhaltungsarbeiten sind so durchzuführen, dass die Lebensraumfunktionen für 
 Fledermäuse und andere geschützte und schutzwürdige Arten langfristig gewährleistet bleiben 
M7: Kompensation entfallender Gehölzstrukturen und des als Grünland genutzten Offenlandes 

Erhebliche Auswirkungen auf auf das Natura 2000-Schutzgebiet oder  Lebensräume geschützter oder 
schutzwürdiger Tierarten sind nicht auszuschließen  
betroffene Vogelarten:  
* Wendehals, Gartenrotschwanz 
** Steinkauz 
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7 Anhang 

7.1 Übersichtspläne zu den Untersuchungsflächen 
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7.2 Auszüge aus der Datenbank des Musée national d'histoire naturelle  

Die folgenden Rekorderdaten des MNHN wurden im Juli 2016 abgerufen (map.mnhm.lu). 

  
Wildkatze (Felis sylvestris) Haselmaus (Erinaceus europaeus) 

  

Laubfrosch (Hyla arborea) Kammmolch (Triturus cristatus) 

  

Kleiner Wassserfrosch (Rana lessonae) Gelbbauchunke (Bombina variegata) 
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Mauereidechse (Podarcis muralis) Zauneidechse (Lacerta agilis) 

  
Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) Russischer Bär (Callimorpha quadripunctaria) 
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7.3 Potentialabschätzung der Lebensraumeignung zum PAG der Gemeinde Bous - 
Artengruppe Fledermäuse  
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7.4 Analyse der avifaunistischen Daten in Bezug zum PAG der Gemeinde Bous  

  

  





http://www.environnement.public.lu/




Offenlandgebieten und landwirtschaftlich genutzten Flächen für beide Milanarten 

erhebliche Einschränkungen bedeuten könnten.  

 

 Mittelspecht Dendrocopos medius: eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 

Der Mittelspecht ist auf alte Wälder mit Bäumen, die eine grobrissige Rindenstruktur 

aufweisen, angewiesen (Wichmann & Frank 2005). Wichtiger als die Baumart ist 

jedoch die naturnahe und totholzreiche Bewirtschaftung der Wälder – Der 

Mittelspecht gilt daher als Urwaldrelikt. Die Art wurde bislang zweimal im Wald 

nördlich von Bous nachgewiesen. Dies lässt auf eine wertvolle alte Eichen- und/oder 

Buchenstruktur schließen.  

  

 Schwarzspecht Dryocopus martius: eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 

die besonders Altholzbestände, meist Buchenhochwälder, aber auch durchwachsene 

Eichenbestände besiedelt. Zur Nahrungssuche werden aber alle Waldstadien 

besucht, selbst Sukzessionsflächen und Kahlschlagflächen mit hohem Totholzanteil 

und Wurzelstöcken (Insekten!). Die Art gilt als Schlüsselspezies, da viele andere 

Vogelarten von den Nisthöhlen des Schwarzspechtes profitieren. Innerhalb der 

Gemeindegrenzen konnte auch der Schwarzspecht einige Male nachgewiesen 

werden.  

 

 Grünspecht Picus viridis: eine als SPEC2 von BirdLife International gemeldete Art, also 

eine Art deren Hauptverbreitungsgebiet in Europa liegt und die in den letzten 

Jahrzehnten einen bedeutenden Rückgang erlitten hat. Der Grünspecht ist Teil des 

Artenschutzprogramms “Oiseaux liés au milieu agraire extensif”, das derzeit im 

Rahmen des  Nationalen Naturschutzplans in Vorbereitung ist. Als so genannter 

Bodenspecht, stehen auf dem Speiseplan Insekten und deren Larven, besonders 

Ameisen, die er mit seinem kräftigen Schnabel meist am Boden frei gräbt und mit der 

bis zu 10 cm langen, klebrigen Zunge aufnimmt. Innerhalb der Gemeindegrenzen 

wurde der Grünspecht einige Male nachgewiesen. 

 

 

http://www.ausgabe.natur-lexikon.com/Insekten.php
http://www.natur-lexikon.com/Texte/MZ/001/00071-Ameise/MZ00071-Waldameise.html
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7.5 Analyse der avifaunistischen Daten in Bezug zum PAG der Gemeinde Bous - 
ergänzende Stellungnahme  
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L-1899 Kockelscheuer  

Tel. : 29 04 04 309  

m.bastian@naturemwelt.lu 

 

 

Kockelscheuer, den 02.08.2016  



 Centrale ornithologique 

Einschätzung der Centrale ornithologique betreffend möglicher negativer Einflussnahmen 

durch die Bebauung  der Flächen A5, 25, 31, 52, und 53 auf die im Planungsgebiet 

vorkommenden Brutvogelarten. 

Diese Stellungnahme bezieht sich auf ausgewiesenen Flächen A5, 25, 31, 52, und 53 innerhalb 

des PAGs der Gemeinde Bous (Stand März 2015). Wie auch bereits bei der ersten 

Stellungnahme der Centrale ornithologique (04.03.2016), ist darauf hinzuweisen, dass die 

Gemeinde Bous durch ein besonders vielfältig strukturiertes Offenland und strukturreiche 

Siedlungsränder, sowie einen hohen Biotopreichtum gekennzeichnet ist.  

Fläche A5: die Fläche A5 ist äußerst strukturreich mit einigen Hecken- und Baumstrukturen 

direkt angrenzend an das Offenland. Diese große Fläche stellt nach Ansicht der COL ein 

Nahrungshabitat für zahlreiche planungsrelevante Arten dar (Grünspecht, Schleiereule, 

Steinkauz, Wendehals) und ist somit als Art.17 Biotop zu bewerten. Als solches wäre der Verlust 

der Fläche entsprechend zu kompensieren. Als Nahrungshabitat sind nicht nur die Strukturen zu 

ersetzen, sondern auch die als Grünland genutzte Offenland; hier spielt sich der Großteil der 

Nahrungssuche dieser Arten ab.  

 

 

Fläche 25: die Centrale ornithologique spricht sich nicht gegen eine Bebauung der Fläche 25 

aus, fordert im Gegenzug aber angemessene Kompensationsmaßnahmen für die zerstörten 

Strukturen (Art. 17). 

 



 Centrale ornithologique 

Fläche 31: die Fläche stellt zwar eine Baulücke dar, doch ist sie so strukturreich, dass sie nach 

Art. 17 als potentieller Lebensraum für Wendehals, Gartenrotschwanz und Grünspecht 

angesehen werden kann. Da für diesen Bereich aber keine direkten Nachweise vorliegen, kann 

dies nicht mit Sicherheit bewertet werden. Inwiefern die Strukturen der Fläche 31 (und der 

angrenzenden Flächen) einen Korridor (für Fledermäuse und oder Vögel) zwischen dem 

Ortskern und dem Felskomplex der ehemaligen Tagebaugebiete (‚Bätzebierg‘)darstellen sollte 

genauer analysiert werden. Im Falle einer Bebauung von 31, müssten alle Strukturen auf den 

angrenzenden Flächen kompensiert werden und die Korridor-Funktion (sofern vorhanden) 

weiterhin gewährleistet bleiben.  

 

 

Flächen 52 und 53: diese Flächen werden von der COL als kritisch eingeschätzt. Die Qualität 

des Habitats  und der Strukturreichtum (in direkter Verbindung mit weiteren reich strukturierten 

Offenlandbereichen) lassen darauf schließen, dass es sich hierbei zumindest um potenziellen 

Lebensraum von Wendehals, Gartenrotschwanz, Grünspecht und Steinkauz handelt. Beide 

Flächen wären somit zumindest als Artikel 17 Habitat einzuschätzen. Nachweise des 

Steinkauzes und des Wendehalses während der Brutzeit deuten zudem darauf hin, dass diese 

Flächen durchaus auch als potenzielles Brutrevier (oder Teil eines Brutrevieres) – und somit als 

potenzielles Artikel 20 Habitat - angesehen werden müssen. Da der Großteil dieser 

Beobachtungen aber älteren Ursprungs sind und auf Zufallsbeobachtungen basiert, empfiehlt 

die COL für beide Flächen und die direkt angrenzenden, strukturreichen Offenlandbereiche 

(innerhalb der Ortschaft) genauere Untersuchungen. Diese Untersuchungen sollten zielgerichtet 

auf Arten wie den Steinkauz, den Wendehals, den Gartenrotschwanz, aber auch den Grün- und 

den Grauspecht durchgeführt werden. Ohne weiterführende Untersuchungen ist eine 

Bebauung, nach Ansicht der COL, abzulehnen. 
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